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„Eines Tages wird der Mensch den Lärm genau-

so bekämpfen wie Cholera und Pest.“  

ROBERT KOCH 

 

Einleitung 

Geräusche sind in unseren dichtbesiedelten Gebieten allgegenwärtig. Wo gearbeitet und gelebt wird, 

geht dies in der Regel nicht geräuschlos. Geräusche können positiver Ausdruck sein und als solcher 

wahrgenommen werden, aber auch stören. Dann spricht man von Lärm, der stört, beeinträchtigt oder 

sogar die Gesundheit schädigen kann. 

Zur Regelung dieser Folgen und vor allem zum Schutz vor Schaden bestehen eine Vielzahl gesetzlicher 

Regelungen, die meist schon an der Lärmquelle zu Maßnahmen verpflichten. 

Bereits in der Planung von Gebäuden, Anlagen, Betrieben oder Straßen wird der Lärmschutz beachtet 

und vorgesehen. Auch eine vorausschauende Stadt- und Verkehrsplanung kann Lärmbelastungen be-

einflussen. Das nachbarschaftliche Zusammenleben schützt vor allem die vorgesehene Nachtruhe und 

für den Freizeit- und Sportlärm bestehen ebenfalls Regelungen. 

Dennoch gibt es darüber hinaus Lärmbelastungen, die im Laufe der Zeit oder aus gesellschaftlichen 

Veränderungen heraus entstanden sind und zunächst unter keine Regelung fielen. Die Mobilität hat da-

bei einen besonderen Anteil. Ob zur Arbeit, in der Freizeit oder der Warentransport – alle Bereiche nut-

zen heute gern jederzeit und überall  motorisierte Fahrzeuge, die einen wesentlichen Teil der 

Lärmemissionen verursachen.  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz sah zwar recht früh bereits eine Lärmminderungsplanung für die 

Kommunen vor, blieb dabei aber inhaltlich und zeitlich ungenau. 

Angestoßen von Ergebnissen verschiedener medizinischen Studien zu den nachweisbaren gesundheit-

lichen Schädigungen durch Lärm und daraus resultierenden Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani-

sation hat die Europäische Union die Betrachtung von Lärm aufgegriffen und in einer für alle europäi-

schen Staaten geltenden Richtlinie umgesetzt 1. Diese bezieht sich auf den sogenannten Umgebungs-

lärm und im Einzelnen auf relevanten Lärm aus dem Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr und 

von besonderen gewerblichen Anlagen und greift die Pflicht zur Lärmminderungsplanung wieder auf, 

die sich nun Lärmaktionsplanung nennt. 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist, die Lärmbelastung der Einwohner Remscheids zu verringern und zu 

einem gesünderen und belastungsfreieren Leben in Remscheid und somit zur Attraktivität und Zukunfts-

fähigkeit der Stadt beizutragen.  

Die vorliegende Lärmaktionsplanung für das Stadtgebiet Remscheid betrachtet die hier relevanten 

Lärmquellen Straßen- und Schienenverkehr. 
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1. Beschreibung der Umgebung  

Die kreisfreie Stadt Remscheid mit 111.301 Einwohnern (Stand 31.12.2014) und einer Gebietsfläche 

von 74,6 km² liegt in Nordrhein-Westfalen südlich des Ruhrgebietes und ist dem Regierungsbezirk 

Düsseldorf zugeordnet. 

Baulich und verkehrlich ist sie mit ihren Nachbargemeinden Solingen im Westen und Wuppertal im 

Norden verbunden. Im Süden grenzen Wermelskirchen und im Südosten Hückeswagen und Rade-

vormwald an. 

Remscheid liegt an der Autobahn A1 und ist über ein dichtes Straßennetz sowie über die Schiene zu 

erreichen. 

Mit Wuppertal und Solingen bildet Remscheid das Bergische Städtedreieck. 

Remscheid ist Teil des Mittelbergischen Landes mit einem hohen Anteil von Waldflächen im Westen 

sowie freien Flächen der Landwirtschaft und Grünland im Norden und Osten des Stadtgebietes. Die 

im Zusammenhang bebauten Gebiete konzentrieren sich auf den Höhenrücken mit nach Süden ge-

richteten Ausläufern. 

2. Gesetzliche Grundlagen, Zuständigkeiten und Öffe ntlichkeitsbeteiligung 

2.1 Gesetzliche Grundlagen und Zuständigkeiten 

Die Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU-

Umgebungslärmrichtlinie) vom 25. Juni 2002 und ihre Umsetzung im § 47 a - f des Bundesimmissi-

onsschutzgesetzes (BImSchG) zielt auf eine einheitliche Konzeption des Umgangs mit Umgebungs-

lärm ab 1,2. 

Die gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen des Umgebungslärms, "dem Menschen 

insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Bal-

lungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäu-

sern und anderen lärmempfindlichen Gebäuden und Gebieten ausgesetzt sind", sollen vorzugsweise 

verhindert werden, ihnen ist vorzubeugen oder sie sind zu mindern 1. 

Weiter ist die Umweltqualität, soweit sie zufriedenstellend ist, zu erhalten. Ruhige Gebiete, insbeson-

dere, wenn sie in Ballungsräumen einer Erholung vom Umgebungslärm dienen können, sind vor einer 

Zunahme des Lärms zu schützen. 

Vorgeschrieben sind die rechnerische Ermittlung der Lärmbelastung und ihre Darstellung in Karten 

gemäß der 34. Bundesimmissionsschutzverordnung 3. Das Landesamt für Umwelt, Natur und Ver-

braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hat die öffentliche Bereitstellung der Lärmkarten und 

Berichte zur Kartierung für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen übernommen. Im Internet unter 

www.umgebungslaerm.nrw.de können diese eingesehen werden.  

Soweit Lärmprobleme durch die Kartierung deutlich wurden, erfolgt die anschließende Planung von 

Lärmminderungsmaßnahmen und Darstellung in einem Lärmaktionsplan.  
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Der vorliegende Aktionsplan umfasst die 2. Stufe der Lärmaktionsplanung gemäß den Vorgaben der 

EU-Umgebungslärmrichtlinie 1. Die Stadt Remscheid ist ab der zweiten Stufe der Lärmkartierung im 

Jahr 2012 mit einer Einwohnerzahl über 100.000 als Ballungsraum definiert und ist somit für die Kar-

tierung und Lärmaktionsplanung von Lärmproblemen aus den Bereichen Straßenverkehr, besondere 

Industrieanlagen und Flugverkehr zuständig. Lärm aus der Quelle Schienenverkehr liegt in der Zu-

ständigkeit des Eisenbahnbundesamtes und wird nachrichtlich aufgenommen (s.a. Kap. 4.3). 

Mit dem Runderlass – V-5-8820.4.1 vom 7.2.2008 zur Lärmaktionsplanung hat das Ministerium für 

Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW Lärmwerte festgelegt, "bei 

dessen Überschreitung Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung gezogen oder eingeführt werden“. Für 

den Ganztagswert LDEN  sind dies 70 dB(A) und für den Nachtwert LNIGHT 60 dB(A) für Wohnungen, 

Schulen und Krankenhäuser. Es bleibt den Gemeinden freigestellt, weitergehende Betrachtungen und 

Planungen zum Schutz der Bewohner zu bestimmen. Mit gleichem Erlass sind für Gewerbe- und In-

dustriegebiete nach §§ 8 und 9 der Baunutzungsverordnung und für Gebiete mit entsprechender Ei-

genart nach § 34 Abs. 2 des Baugesetzbuches keine Lärmaktionspläne aufzustellen.  

Eine Aktualisierung des Aktionsplans erfolgt alle 5 Jahre.  

Die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften zum Verkehrslärmschutz geben die geforderte Ermittlung 

der Werte der Lärmimmissionen anhand von Berechnungen vor. 

In den nationalen Regelungen wird hierfür die RLS-90 – Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen vom 

6. Juni 2006 - als Grundlage für die Ermittlung von Ansprüchen zur Lärmsanierung bei Neubau oder 

wesentlicher Änderung von Straßen verwendet 4,5.  

Für die  Ermittlung der Lärmimmissionen im Rahmen der Lärmkartierung der Umgebungslärmrichtlinie 

als europäische Gesetzgebung wurden die „Vorläufigen Berechnungsverfahren für Umgebungslärm 

an Straßen – VBUS“ bzw. „[…] an Schienenwegen – VBUSch“ festgelegt, die für die vorliegende 

Lärmkartierung angewendet wurden 3.  

Für die Abwicklung eines Lärmaktionsplans hat auch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissi-

onsschutz (LAI), ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz Hinweise zur Lärmaktionsplanung 

herausgegeben 6. 

Lärmaktionspläne binden gemäß § 47 d und § 47 Abs. 3 und 6 des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

die aufstellende und für die Umsetzung der Maßnahmen zuständigen Behörden in ihrem Handeln 2. 

Ein Rechtsanspruch auf die Umsetzung von Maßnahmen besteht nicht.  

Lärmaktionsplan und Lärmkartierung sind bei vielen kommunalen Planungen und Genehmigungen zu 

beachten. Die Abstimmung der Planungen ergibt Synergieeffekte, denn Verkehrsplanung, Bauleitpla-

nung, Landschaftsplanung oder auch Luftreinhalteplanung haben in bestimmten Bereichen gleiche 

Ziele, Verfahren und Maßnahmen. Auch im Zusammenhang mit Baugenehmigungen bedarf es eines 

Nachweises der Luftschalldämmung von Außenbauteilen, wenn Schutz vor Außenlärm (§ 9 Abs. 1 Nr. 

24 BauGB) im Bebauungsplan festgesetzt ist oder der in der Liste der Technischen Baubestimmun-

gen (LTB) nach Anlage 4.2/1 7 festgelegte maßgebliche Außenlärmpegel überschritten wird. Dieser ist 

dort unter Punkt 5 b) beispielsweise für Wohngebäude mit 61 dB(A) festgelegt und anhand vorliegen-

der Lärmkartierungen wie der vorliegenden nach § 47 c-d des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu 

prüfen.  
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Lärmkartierung Straße Lärmkartierung Schiene

Ermittlung von 
Belastungsschwerpunkten 

und Prioritäten

verwaltungsinterne 
Abstimmung von 

Maßnahmenvorschlägen

Meldung des 
Lärmaktionsplans an die EU

Umsetzung der Maßnahmen

Auswertung nach Belastetenzahlen  

Entwurf des Lärmaktionsplans mit umgesetzten Maßnahmen und 
Maßnahmenplanung

Einarbeitung und Abwägung von Vorschlägen zu den 
Belastungsschwerpunkten und sonstigen Lärmproblemen im 

Lärmaktionsplan

Ratsbeschluss zum Lärmaktionsplan

Fortschreibung und Aktualisierung des Lärmaktionsplans 2018

Offenlagebeschluss

Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 

2.2 Ablauf der Lärmaktionsplanung und Öffentlichkei tsbeteiligung 
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3. Wirkungen und Berechnung von Lärm 

3.1 Wirkungen auf den Menschen und Empfehlungen 

Lärm sind physikalische Schallereignisse, die als angenehm, belästigend oder störend wahrgenom-

men werden, aber auch gesundheitsschädlich sein können. Dabei ist es unerheblich, ob der Lärm be-

wusst wahrgenommen wird und innerhalb des vom Menschen hörbaren Bereiches liegt.  

Sowohl einzelne sehr laute Schallereignisse als auch andauernder Lärm auf niedrigem Schallleis-

tungsniveau sind störend oder gesundheitsschädigend. In der jüngeren Zeit sind darüber hinaus auch 

die Geräusche in den unhörbaren Frequenzbereichen insbesondere die tieffrequenten Geräusche und 

Erschütterungen erforscht worden. Für alle diese Bereiche liegen medizinische Erkenntnisse und wis-

senschaftliche Studien vor, die eine gesundheitsschädigende Wirkung nachweisen.  

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits 1999 in den „Guidelines for Community Noise“ 

festgestellt, dass erhebliche Bevölkerungsanteile in Bereichen mit hoher Verkehrslärmbelastung leben 

und im März 2010 auf der fünften Ministerkonferenz zu Umwelt und Gesundheit in Parma die Mitglied-

staaten der Europäischen Union gedrängt, geeignete Richtlinien für eine umweltbezogene Lärmpolitik 

zu entwickeln 8.  

Die WHO empfahl  einen mittleren Außenschallpegel tagsüber unter 55 dB(A) und einen über die 

Schlafzeit gemittelten Schallpegel im Schlafraum von unter 30 dB(A), um erhebliche Belästigungen 

und gesundheitsschädigende Reaktionen zu vermeiden.  

Mit den im Jahr 2009 erschienen „Night Noise Guidelines for Europe“ werden Außenpegel von 40 

dB(A) nachts als Zielwert empfohlen und festgestellt, dass ab 55 dB(A) deutliche gesundheitliche 

Schädigungen auftreten 9. 

Mit einer umfangreichen Auswertung einer Reihe von Studien des Umweltbundesamtes 10 zur ge-

sundheitlichen Auswirkung von Lärm wurden Empfehlungen zum Schutz der Gesundheit 11 gegeben: 

 

 

 

 

 

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen greift diese Empfehlungen in seinem Umweltgutach-

ten aus dem Jahr 2008 auf 12. 

 

Lärm führt bei hohen Lärmpegeln zu einer direkten Schädigung des Gehörs sowie in allen Pegelberei-

chen über den von der WHO genannten Werten zur Auslösung von Stressreaktionen und der Aktivie-

rung des autonomen Nervensystems mit einer Ausschüttung von Stresshormonen sowie Veränderun-

gen des Blutdrucks, der Herzfrequenz und des Stoffwechsels. Bei einer chronischen Lärmbelastung 

werden als Langzeitfolgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Magenerkrankungen und Er-

höhung weiterer Risikofaktoren wie Blutfette und Blutzucker genannt. 

Auch die als angenehm empfundenen Geräusche wie Musik und Gespräche haben diese Wirkungen, 

die durch ausreichende Erholungsphasen ausgeglichen werden können.  

  

kurzfristig Vermeidung von Gesundheitsgefährdung LDEN  65 dB(A) /  LNIGHT  55 dB(A) 

mittelfristig Minderung von erheblicher Belästigung LDEN  60 dB(A) /  LNIGHT  50 dB(A) 

langfristig Vermeidung von erheblicher Belästigung LDEN  55 dB(A) /  LNIGHT  45 dB(A) 
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Besonders wichtig zur Erholung ist der Schlaf. Nächtlicher Lärm löst über die Stressreaktion das Auf-

wachen aus und stört somit die Regeneration des Körpers. Auch hier werden bei chronischer Belas-

tung die genannten gesundheitlichen Auswirkungen beobachtet. In der Lärmaktionsplanung wird da-

her der nächtliche Lärmschutz besonders beachtet.  

 

3.2 Wahrnehmung 

Der Schalldruckpegel wird als logarithmische Größe dargestellt und berechnet. Veränderungen der 

dB(A)-Werte können daher als Zahlenwert sehr gering erscheinen, aber tatsächlich eine erhebliche 

Veränderung des wahrnehmbaren Schalls bedeuten. 

- Pegeländerungen ab 0,5 dB(A) können wahrgenommen werden, ab 3 dB(A) werden sie deutlich 

wahrgenommen. 

- Eine Verdoppelung oder Halbierung der Verkehrsmenge bedeutet eine Pegeländerung um   3 

dB(A). 

- Eine Abstandsverdoppelung von einer linienförmigen Schallquelle wie z.B. an einer vielbefahre-

nen Straße ergibt eine Verringerung des Pegels um 3 dB(A). 

- Eine Verdoppelung oder Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke bedeutet eine Pegelände-

rung um 10 dB(A). Dies entspricht der Änderung der Verkehrsmenge um den  

Faktor 10. 

Die LAI-Hinweise geben folgende Einschätzung: für innerstädtischen Verkehr entsprechen 20 PKW 

einem LKW, für Autobahnen 5 PKW einem LKW 6. 

Die gefahrenen Geschwindigkeiten beeinflussen die Dominanz von Motor- oder Rollgeräusch der Rei-

fen: für LKW überwiegt bei Geschwindigkeiten über 60 km/h das Rollgeräusch, für PKW gilt dies ab 40 

km/h. 

 

3.3 Berechnung 

Lärm als Schalldruck kann je nach Fragestellung gemessen oder berechnet werden.  

Da Messungen vielen sich ändernden Einflüssen unterworfen sind wie Wind, Lufttemperatur oder 

schwankende Verkehrsbelastungen, ist es schwierig, insbesondere für Verkehrslärm ein aussagekräf-

tiges Ergebnis für einen längeren Zeitraum zu erzielen. Eine Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit 

einer bewerteten Situation lässt sich daher nur über eine Berechnung verlässlich erreichen. 

Die in der deutschen Gesetzgebung geltende Berechnungsvorschrift RLS-90 5  und die mit der Umge-

bungslärmrichtlinie europaweit festgelegte VBUS und VBUSch unterscheiden sich, auch wenn die 

Darstellung in Lärmkarten ähnlich aussieht 3. So gibt beispielsweise die RLS-90 als Höhe des Immis-

sionsortes am Gebäude 2 m und die VBUS 4 m vor, die RLS-90 unterscheidet zwei Stundengruppen 

am Tag (6-22 Uhr und 22-6 Uhr), die VBUS drei Stundengruppen (6-18 Uhr, 18-22 Uhr, 22-6 Uhr) 

bzw. einen 24-h-Wert LDEN und einen Nachtwert LNIGHT. Darüber hinaus werden unterschiedliche Zu- 

und Abschläge angesetzt. 

Vergleichende Berechnungen haben ergeben, dass die Werte beider Berechnungen für den nächtli-

chen Zeitraum vergleichbar sind. 
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4. Beschreibung der Hauptlärmquellen und Belastungs schwerpunkte in Remscheid 

Hauptlärmquellen sind in Remscheid der Straßenverkehr und in geringem Maß der Schienenverkehr. 

Die Erfassung von Umgebungslärm der Stufe 2 erfolgt nach der EU-Richtlinie 2002/49/EG bzw. § 45 a 

- f des Bundesimmissionsschutzgesetzes für: 

- Straßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr 

- Schienenverkehr auf Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen pro Jahr  

In Remscheid besteht ein Netz an Hauptverkehrsstraßen und innerstädtischen Straßen sowie eine 

Schienenstrecke des Eisenbahnverkehrs mit Lärmbelastungen, die im Rahmen der Lärmaktionspla-

nung zu behandeln sind. Dabei liegt die Zuständigkeit gemäß § 45 f des Bundesimmissionsschutzge-

setzes für den Straßen- und Schienenverkehr in Ballungsräumen bei der Kommune.  

Die betroffenen und kartierten Straßen und Schienenwege sind in der Karte 1 im Anhang dargestellt. 

Die Quellenart Flugverkehr kommt aufgrund der räumlichen Distanz in Remscheid nicht zum Tragen. 

Besondere Industrieanlagen (IED-Anlagen) im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie liegen nicht vor. 

 

4.1 Straßenverkehr 

4.1.1 Lärmkartierung und Ergebnisse 

Mit der vorgeschriebenen Lärmkartierung aus dem Jahr 2013 wurde die Lärmbelastung an den 

Hauptverkehrsstraßen nach den Vorschriften des § 45 a – f des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

ermittelt und grafisch in Lärmkarten dargestellt. Es werden verschiedene Lärmpegelbereiche in 5 

dB(A)-Schritten ab 50 dB(A) aufwärts dargestellt und zwischen einem ganztägigen Zeitraum LDEN und 

dem nächtlichen Zeitraum LNIGHT (22 - 6 Uhr) differenziert. Die Karten können unter 

www.umgebungslärm.nrw.de eingesehen werden.  

Grundlage der Berechnungen sind verschiedene Daten wie der DTV-Wert für die Verkehrsbelastung, 

die Art der Bebauung und des Geländes, die Beschaffenheit der Straßenoberfläche und Geschwindig-

keitsbeschränkungen. Zugrunde gelegt werden Jahresmittelwerte sowie eine intakte Fahrbahnoberflä-

che und gleichmäßig gefahrene Geschwindigkeiten. Die Kartierung bildet die Situation zum Zeitpunkt 

der Berechnung orientierend ab und soll auf Lärmprobleme und Schwerpunkte aufmerksam machen. 

Die tatsächliche Situation vor Ort kann sich im Alltag durchaus anders darstellen und zu sehr unter-

schiedlich wahrgenommenen Lärmbelastungen führen. Zwischenzeitliche Änderungen der Grundla-

gendaten wie andere Geschwindigkeitsniveaus und schadhafte Fahrbahnoberflächen können die 

Ausgangssituation für die Lärmaktionsplanung beeinflussen und wurden in der Maßnahmenplanung 

berücksichtigt, ohne in der Lärmkartierung abgebildet zu werden. 

 

Die von relevantem Straßenverkehrslärm in verschiedenen Pegelbereichen betroffenen Einwohner 

wurden im Rahmen der Lärmkartierung 2012 abgeschätzt: 

 

 

 

 

 

 

 

LDEN /dB(A) >55...� 60 >60…� 65 >65...� 70 >70...� 75 >75 

Betroffene 5822 4491 3857 1247 15 

LNIGHT/dB(A) >50...� 55 >55...� 60 >60...� 65 >65...� 70 >70  

Betroffene 5246  4373  1870  88 1 
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Die Gesamtfläche der mit Straßenverkehrslärm belasteten Gebiete in der Gemeinde beträgt: 

 

LDEN /dB(A): >55 >65 >75 

Größe/km2 14,6 4,9 0,9 

 

4.1.2 Sensible Nutzungen gemäß Anhang IV der Richtl inie 2002/49/EG – Schulen und Kranken-

häuser 

Von gesundheitsschädlichem Straßenlärm über LDEN 70 dB(A)  sind das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg 

an der Freiheitstraße und das BZI Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindust-

rie GmbH an der Wüstenhagener Straße betroffen.  
 

4.1.3 Auswertung und Festlegung von Belastungsschwe rpunkten (BLS) 

Für alle kartierten Straßen wurden die ermittelten Lärmbelastungen für drei verschiedene Lärmpegel-

bereiche an den einzelnen Gebäuden ausgewertet: 

·  alle von einer Lärmquelle (Straßenabschnitt) betroffenen Gebäude mit einer Lärmbelastung 

über 50 dB(A)  

·  alle von einer Lärmquelle (Straßenabschnitt) betroffenen Gebäude mit einer Lärmbelastung 

über 24 Stunden und über 70 dB(A), entsprechend der Auslöseschwelle für LDEN 

·  alle von einer Lärmquelle (Straßenabschnitt) betroffenen Gebäude mit einer Lärmbelastung 

nachts (22 – 6 Uhr) und über 60 dB(A), entsprechend der Auslöseschwelle für LNIGHT  

Die Auslöseschwellen bei Lärmpegeln für LDEN über 70 dB(A) und LNIGHT über 60 dB(A) ergeben sich 

orientierend aus dem Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz – V-5-8820.4.1 vom 7.2.2008 zur Lärmaktionsplanung als Werte für eine tatsächli-

che Gesundheitsgefahr 13. Die medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, die inzwischen mit 

den empfohlenen Werten der WHO und des Umweltbundesamtes zum Gesundheitsschutz dokumen-

tiert werden, sind damit noch nicht berücksichtigt. 8,9,11 

Als weitere Kriterien wurden berücksichtigt: 

·  nur Wohngebäude, keine gewerblichen Gebäude 

·  keine Gebäude in ausgewiesenen Bereichen gewerblicher Nutzung entsprechend der Darstel-

lung im Flächennutzungsplan der Stadt Remscheid  und Runderlass zur Lärmaktionspla-

nung13 

·  auch Gebäude in Seitenstraßen, wenn sie von Lärm der betrachteten Lärmquelle betroffen 

sind. 

 
Aus dieser detaillierten Auswertung ergaben sich bereits deutliche Belastungsschwerpunkte in be-

stimmten Straßenabschnitten. Diese wurden weiter verifiziert und mit den Betroffenenzahlen hinter-

legt, da die gesetzlichen Vorgaben vor allem den Gesundheitsschutz betroffener Einwohner und die 

Verringerung der Betroffenen zum Ziel haben. Für die Belastungsschwerpunkte wurden die Betroffe-

nenzahlen für die drei Lärmpegelbereiche „über 50 dB(A)“, „LDEN über 70 dB(A)“ und  „LNIGHT über 60 

dB(A)“ ermittelt. 
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Es zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der Betroffenenzahlen zwischen der Lärmkartierung 2012 

und der Analyse der Belastungsschwerpunkte. Für die detailliertere Auswertung der  Analyse zur 

Lärmaktionsplanung wurden alle Gebäude berücksichtigt, die an einem Teil ihrer Fassade die ent-

sprechenden Schallpegelwerte aufzeigen. Dagegen wird für die Auswertung im Rahmen der Lärmkar-

tierung eine überschlägige Abschätzung durchgeführt, bei der nur die Gebäude berücksichtigt werden, 

die vollständig im entsprechenden Schallpegelbereich liegen.  

Die mit den Betroffenenzahlen hinterlegten drei Lärmpegelbereiche bilden die Grundlage der Priorisie-

rung der Belastungsschwerpunkte. 

Die Lärmbelastung nachts erhält aufgrund der größten gesundheitlichen Gefährdung die höchste Ge-

wichtung: 

1.  Priorität: mehr als 40 % der von relevantem Lärm über 50 dB(A) betroffenen Einwohner sind 

Lärmbelastungen für LNIGHT und LDEN oder nur LNIGHT über der Auslöseschwelle betroffen. 

2.  Priorität: mehr als 20 % der von relevantem Lärm über 50 dB(A) betroffenen Einwohner sind 

Lärmbelastungen für LNIGHT und LDEN oder nur LNIGHT über der Auslöseschwelle betroffen. 

3.  Priorität: alle übrigen Straßenabschnitte unter der 20 %-Grenze. 

Die Belastungsschwerpunkte decken sich mit bestimmten linearen Abschnitten des Hauptverkehrs-

straßennetzes. In der weiteren Bearbeitung zeigte sich, dass die in der Regel durchführbaren Maß-

nahmen an diesen Abschnitten jeweils im gesamten Streckenabschnitt für alle belasteten Anwohner 

lärmmindernd wirken, so dass eine weitere Differenzierung nach Einwohnerdichte je Abschnitt nicht 

vorgenommen wird. 

Nicht die absolute Zahl der Betroffenen im Vergleich der Belastungsschwerpunkte ist das Auswahlkri-

terium für die Priorisierung sondern der relativ größere Anteil der Betroffenen über der akuten Ge-

sundheitsgefahr von 70/60 dB(A). Die gewählten Maßnahmen wirken gleichfalls mindernd bei Belas-

tungen unter 70/60 dB(A) und entlasten somit alle Anwohner der jeweiligen Strecke. 

Die Summe der von Lärmpegeln über 50 dB(A) betroffenen Einwohner der ausgewählten Belastungs-

schwerpunkte des Hauptstraßennetzes in Remscheid beträgt  rund 20.200, also fast 18 % der Ein-

wohner Remscheids. 

Jeder Belastungsschwerpunkt erhält nach seiner Priorität eine Nummer: 1.1 bis 1.14 für die Gruppe 

der ersten Priorität, 2.1 bis 2.5 für die zweite Priorität und 3.1 bis 3.14 für die dritte Priorität. 

Die Prioritätenliste und die Steckbriefe der Belastungsschwerpunkte sind in Kapitel 6. dargestellt. 

Die Prioritätenliste der Belastungsschwerpunkte bildet die rein rechnerisch ermittelten Prioritäten der 

Abschnitte zur einfachen Übersicht ab. Ob Lärmminderungsmaßnahmen möglich und umsetzbar sind, 

wurde für jeden Belastungsschwerpunkt gesondert geprüft. Die Umsetzung von Lärmminderungs-

maßnahmen erfolgt nicht nur nach der Priorisierung sondern unterliegt auch den Kriterien der Finan-

zierungsmöglichkeit, der Verkehrssicherheit und Abstimmung mit anderen planerischen Anforderun-

gen. 

Das kartierte Straßennetz wurde auch überprüft, inwieweit Straßenabschnitte in einem räumlichen o-

der verkehrstechnischen Zusammenhang stehen und für manche Lärmminderungsmaßnahmen Sy-

nergieeffekte bieten könnten. Es zeigte sich, dass es ist ausreicht, die einzelnen Belastungsschwer-

punkte zu betrachten (s. Kapitel 5.1.2.4 Langfristige Strategien).   
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4.1.4 Prioritätenliste  

 

lfd. 
Nr. 

Straßenabschnitte der 
Lärmkartierung 2012 von bis 

Belas-
tungs-

schwer-
punkte  

EW-
Dichte 

betrof-
fene 
EW 

gesamt 

betrof-
fene 
EW  
LDEN % 

betrof-
fene 
EW  

LNIGHT  % Stadtbezirk 

    

  

BLS Nr. 
EW 

/100m 
�  50 

dB(A) 
 �  70 
dB(A)   

�  60 
dB(A)     

1 Freiheitstraße   1.1 96,7 1644 855 52 1070 65 
Alt-
Remscheid 

2 Lenneper Straße Intzestraße bis Neuen-
kamper Straße 

1.2 74,1 519 304 59 320 62 Süd 

3 Bergisch Born   1.3 28,7 574 248 43 360 63 Lennep 

4 Bismarckstraße   1.4 55,1 496 247 50 280 56 Süd/Alt-
Remscheid 

5 Vieringhausen/  
Schüttendelle 

Alleestraße bis Solinger 
Straße 1.5 62,6 746 386 52 407 55 Alt-

Remscheid 

6 
Kreuzbergstraße/   
Gertenbachstraße 

August-Erbschloe-
Straße bis Barmer 
Straße 

1.6 39,4 355 152 43 177 50 
Lüttring-
hausen 

7 Lenneper Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis 
Intzestraße 1.7 27,9 535 222 41 269 50 Süd 

8 Burger Straße Johann-Vaillant-Platz bis 
Bliedinghauser Straße 

1.8 67,1 671 241 36 325 48 Süd 

9 Lüttringhauser Straße/ 
Lindenallee 

Ringstraße bis Barmer 
Straße 1.9 60,2 903 334 37 425 47 Lüttring-

hausen 

10 Barmer Straße   1.10 30,3 546 200 37 259 47 
Lüttring-
hausen 

11 Ringstraße Lenneper Straße bis 
Rader Straße 

1.11 40,4 485 174 36 223 46 Lennep 

12 Kölner Straße   1.12 77 693 218 31 308 44 Lennep 

13 
Hastener/ Eberhard-
straße 

Königstraße – Nord-
straße 1.13 61,2 734 157 21 307 42 

Alt-
Remscheid 

14 Solinger Straße   1.14 21 336 99 29 138 41 Alt-
Remscheid 

15 Bornefelder Straße   2.1 20,3 162 41 25 63 39 Lennep 

16 Borner Straße 
Lenneper Straße bis 
Engelsburg 2.2 11,3 238 65 27 85 36 Lennep 

17 Hastener Straße Stadtgrenze - Königs-
traße 

2.3 29,7 565 127 22 194 34 Alt-
Remscheid 

18 Neuenkamper Straße   2.4 20,6 268 67 25 83 31 Süd  

19 Bliedinghauser Straße/ 
Wermelskirchener Straße   2.5 40 638 93 15 150 24 Süd 

 
Summe betroffener 
Einwohner 1. Priorität    9237 3837  4868   

 
Summe betroffener 
Einwohner 2. Priorität    1871 393  575   
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lfd.
Nr. 

Straßenabschnitte der 
Lärmkartierung 2012 von bis 

Belas-
tungs-

schwer-
punkte 

EW-
Dichte 

betrof-
fene 
EW 

gesamt 

betrof-
fene 
EW  
LDEN % 

betrof-
fene 
EW  

LNIGHT % Stadtbezirk 

  

  

BLS Nr. 
EW 

/100m 
�  50 

dB(A) 
�  70 

dB(A) 
�  60 

dB(A)   

20 Elberfelder Straße Nordstraße bis Hoch-
straße 3.1 88 396 58 15 77 19 Alt-

Remscheid 

21 BAB1 Nord 

AS Lennep/  
Lüttringhausen bis 
Stadtgrenze / AS 
Wuppertal-Ronsdorf 

3.2 72 2235 158 7 410 18 
Lüttring-
hausen 

22 Rader Straße 
Ringstraße bis 
Hausnr. 74 3.3 28,7 258 33 13 40 16 Lennep 

23 Lenneper Straße 
Neuenkamper Straße 
bis Zur Bökerhöhe 3.4 27,4 219 28 13 32 15 

Süd/  
Lennep 

24 
Vieringhausen/ Gül-
denwerth/ Reinshage-
ner Straße 

ab Solinger Straße 3.5 88 425 8 2 55 13 Alt-
Remscheid 

25 
Elberfelder Straße/ 
Wansbeckstraße/ 
Nordstraße 

Hochstraße bis Willy-
Brand-Platz 3.6 44,5 489 9 2 37 8 

Alt-
Remscheid 

26 Poststraße/  
Lüttringhauser Straße 

Kölner Straße bis 
Ringstraße 

3.7 51,3 667 9 1 51 8 Lennep 

27 BAB1 Mitte 
AS Remscheid bis 
AS Lennep/  
Lüttringhausen 

3.8 85,8 601 12 2 42 7 
Lennep/ 
Lüttring-
hausen 

28 Königstraße 
Schüttendelle bis 
Hastener Straße 3.9 59 1358 36 3 65 5 

Alt-
Remscheid 

29 Burger Straße ab Bliedinghauser 
Straße 3.10 48,6 535 <3  21 4 Süd 

30 Ringstraße Rader Straße bis 
Lüttringhauser Straße 

3.11 47,8 1242 0 0 51 4 Lennep 

31 BAB1 Süd 
Stadtgrenze/  
Raststätte bis  
AS Remscheid 

3.12 87,7 2192 30 1 65 3 Süd/  
Lennep 

32 Haddenbacher Straße   3.13 20 440 <3  11 3 
Alt-
Remscheid 

33 Alleestraße/  
Hochstraße   3.14 63,6 509 0 0 0 0 Alt-

Remscheid 

 
Summe betroffener 
Einwohner 3. Priorität    9063 351  881   
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4.2 Schienenverkehr 

Die Lärmkartierung der Schienenwege durch das Eisenbahnbundesamt liegt seit Anfang 2015 vor.  

In Remscheid ist eine Schienenstrecke mit über 30.000 Zugbewegungen im Jahr betroffen. 

Die Lärmkarten können online unter 

http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba  

eingesehen werden. 

Die betroffenen Einwohner wurden für die einzelnen Lärmpegelbereiche bezogen auf den gesamten 

Streckenabschnitt in Remscheid abgeschätzt: 

LDEN /dB(A): >55...� 60 >60...� 65 >65...� 70 >70...� 75 >75 

Betroffene 1280 580 200 10 0 

 

LNIGHT/dB(A): >50…� 55 >55…� 60 >60…� 65 >65…� 70 >70 

Betroffene 1050 420 100 0 0 

 

 

Die Gesamtfläche der mit Schienenverkehrslärm belasteten Gebiete in der Gemeinde beträgt: 

 

LDEN /dB(A): >55 >65 >75 

Größe/km2 1,38 0,45 0,00 

 

Betroffene Einwohner mit Lärm über den Auslöseschwellen LDEN 70 dB(A) und LNIGHT 60 dB(A) sind 

LDEN über 70 dB(A): 10 Einwohner (0,5 % der Betroffenen) 

LNIGHT über 60 dB(A): 100 Einwohner (5 % der Betroffenen) 

Damit liegt die Planung für Minderungsmaßnahmen an der Schiene in Remscheid in der Priorität 3. 

Als zuständige Behörde außerhalb von Ballungsräumen hat das Eisenbahnbundesamt Anfang 2015 

mit der Lärmaktionsplanung an Schienenwegen im Bundesgebiet begonnen. Zur ersten Erfassung 

von Lärmproblemen wurde im Mai 2015 eine Online-Beteiligung der Öffentlichkeit ermöglicht, deren 

Ergebnisse im Laufe des Jahres ausgewertet werden: 

https://www.laermaktionsplanung-schiene.de 
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5. Lärmminderungsmaßnahmen 

Die Lärmimmission, also der Schallpegel am Ort der Einwirkung (Immissionsort), den Gebäuden, ist 

die Größe, die in den Lärmkarten und zur Beurteilung von Minderungsmaßnahmen dargestellt wird. 

Die vorrangigen und wirksamsten Minderungsmaßnahmen setzen jedoch an der Lärmquelle, dem 

Emissionsort, an und reduzieren dort bereits die Entstehung von Schallpegeln. Dies ist auch die we-

sentliche Unterscheidung der Maßnahmen in „Aktive“ an der Quelle und „Passive“ am Immissionsort. 

Lärmaktionspläne beeinflussen andere Planungen wie Regionalpläne, Verkehrspläne, Bauleitpläne, 

und Luftreinhaltepläne. Die frühzeitige und gesamtplanerische Berücksichtigung des Lärmschutzes 

dient der von der Umgebungslärmrichtlinie geforderten Lärmvermeidung und beugt Konfliktfällen vor. 

Ziel ist die Entlastung und der Gesundheitsschutz der betroffenen Anwohner. Die Lärmkartierung und 

die Auslöseschwellen für Maßnahmen der Lärmaktionsplanung bieten vor allem die Möglichkeit der 

Lokalisierung von Schwerpunkten und Gesundheitsgefahren. Da sich die konkreten Situationen vor 

Ort  teilweise anders darstellen (Zustand Fahrbahnoberflächen, Geschwindigkeitsniveau u.a.), können 

Maßnahmen deutliche subjektiv wahrgenommene Entlastungen bewirken, ohne in der Lärmkartierung 

dargestellt werden zu können.  So wurde auch die Maßnahme der Fahrbahnsanierung aufgenommen, 

die einen idealen Zustand zunächst erst herstellt. 

Die konkrete Auswahl der Minderungsmaßnahmen erfolgt auch unter Berücksichtigung der techni-

schen, zeitlichen und finanziellen Umsetzbarkeit. 

 

5.1 Lärmminderungsmaßnahmen an Straßen 

5.1.1 Übersicht lärmmindernder Maßnahmen  

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen stellen eine Übersicht der theoretisch möglichen und wirk-

samen Maßnahmen dar.  

aktive Maßnahmen 

Verkehrslenkende Maßnahmen:  Verkehrsbündelung, LKW-Routenkonzept, Verkehrslenkung durch 

Einbahnstraßenregelung oder Abbiegeverbote, Verkehrsverflüssi-

gung durch optimierte Lichtsignalanlagen-Steuerung (Taktung be-

nachbarter LSA oder Vernetzung), Kreisverkehre oder Straßen-

raumgestaltung, Verkehrsverlagerung auf weniger sensible Rou-

ten, Parkraummanagement, Einbahnstraßenregelungen, Car-

Sharing, 

Ordnungsrechtliche Maßnahmen:  Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote 

Bautechnische Maßnahmen: Sanierung der Fahrbahnoberflächen, Einsatz lärmmindernder 

Fahrbahnbeläge, lärmmindernde Kanaldeckel, Einhausung des 

Verkehrsweges, Lärmschutzwände und – wälle, Abstandsvergrö-

ßerung, Schließung von Baulücken 

Technische Maßnahmen: Einsatz von lärmarmen Fahrzeugen z.B. im öffentlichen Dienst, 

Elektrofahrzeuge im innerstädtischen Bereich, lärmarme Reifen 
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passive Maßnahmen 

Lärmschutzfenster 

Lärmschutz an Gebäuden bei Baugenehmigungsverfahren gemäß LTB 7 

Bauliche Gestaltung von Straßenräumen zur Geschwindigkeitsreduzierung und Erhöhung der Aufent-

haltsqualität. 

planerische Maßnahmen 

Verkehrsplanung:  Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Fahrrad- und 

Fußgängerverkehrs und damit Änderung des Modal-Split, Verkehrsbündelung oder 

–verlagerung, Begrenzung von Verkehrsverlagerungen in lärmarme Bereiche, Ver-

flüssigung des Verkehrs durch optimierte Lichtsignalanlagen-Steuerung, Kreisver-

kehre oder Straßenraumgestaltung, Mobilitätskonzepte für Unternehmen, Ab-

standsvergrößerung, Straßenraumgestaltung: Aufenthaltsqualität für Nicht-

Motorisierte im Straßenraum erhöhen 

Bauleitplanung:  lärmmindernde und -schützende Anordnung der Nutzungen und der Gebäude im 

Planungsbereich sowie der Raumnutzungen im Gebäude, Schließung von Baulü-

cken, Bereitstellung von Flächen für Lärmschutzmaßnahmen, Abstandsvergröße-

rung, Straßenraumgestaltung  

 

5.1.2 Maßnahmenauswahl in Remscheid  

5.1.2.1 Maßnahmen an den Belastungsschwerpunkten 

Erläuterung zu Lärmminderungsmaßnahmen an den Belas tungsschwerpunkten 

BAB 1 (Nr. 3.2, 3.8 und 3.12) 

Unter die Priorität 3 fällt die Bundesautobahn 1, die in Nord-Süd-Richtung das Stadtgebiet von Rem-

scheid quert. Lärmminderungsmaßnahmen gemäß 16. Bundesimmissionsschutzverordnung wurden 

für alle Bereiche  im Rahmen der Erweiterung auf sechs Streifen sowie für den Neubau der An-

schlussstelle Remscheid-Lennep durchgeführt. Die Zuständigkeit liegt hier aufgrund der Baulast beim 

Landesbetrieb Straßen NRW.  

Allerdings konnten die Lärmpegelgrenzwerte durch bautechnische Maßnahmen an der Quelle als 

auch an den Häusern nicht in allen Bereichen erreicht werden. Die Verordnung sieht für diese Fälle 

eine finanzielle Entschädigung vor. Diese rechtlich einwandfreie Situation ist in der Praxis für die Be-

troffenen unbefriedigend.  

Zudem wurde anhand von Geschwindigkeitsmessungen festgestellt, dass ein erheblicher Anteil der 

LKW die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h deutlich überschreitet. 

Dadurch liegen auch die Lärmemissionen über den für die Ausbauplanung berechneten. Die Stadt 

Remscheid ist daher im Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und der Bezirksregierung 

Düsseldorf, um die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sicher zu stellen.  

Im Zuge zukünftig anstehender Fahrbahnsanierungen kann überlegt werden, ob lärmmindernder As-

phalt eingesetzt wird. Diese Ausführung erfordert zusätzlich eine andere Entwässerung der Fahrbah-

nen. Für den Bereich von der Anschlussstelle Remscheid bis zur Raststätte Remscheid ist dies auf-

grund der Topografie bautechnisch nicht möglich. 
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Hastener Straße/Eberhardstraße (Nr. 1.13) 

Die Lärmkartierung wurde unter Berücksichtigung einer Geschwindigkeitsminderung auf 30 km/h 

ganztags erstellt. Da diese zwischenzeitlich aufgehoben wurde, ist die tatsächliche Lärmbelastung 

höher.  

 

Lenneper Straße (Nr. 3.4) 

Zwischen Mixsiepen und Kreuzung Trecknase bestehen Ausweisungen als gewerbliche Bauflächen, 

daher erfolgt hier keine Lärmminderungsplanung. 

 

Freiheitstraße (Nr. 1.1) 

Die hier ausgewählten Minderungsmaßnahmen basieren auf dem Verkehrsgutachten des Ingenieur-

büros Brilon Bondzio Weiser bbw aus dem Jahr 2013 14, das eine Vielzahl verkehrstechnischer Maß-

nahmen hinsichtlich eines optimalen Verkehrsflusses und Luftschadstoffminderung mit dem Ergebnis 

einer Ausbauplanung detailliert überprüft hat.  Ein Teil der überprüften Maßnahmen basierte auf dem 

Gutachten des Ingenieurbüros LK Argus GmbH 15 aus dem Jahr 2008, mit dem eine integrierte Be-

trachtung von möglichen Maßnahmen mit Minderungswirkung auf Lärm- und Luftschadstoffbelastung 

vorgenommen wurde. Die Luftschadstoffbelastung mit Stickoxiden im Bereich der Freiheitstraße ist 

Auslöser für den geltenden Luftreinhalteplan.  

 

 

Geschwindigkeitsreduzierung 

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist eine kurzfristig umsetzbare, verhältnismä-

ßig kostengünstige und effektiv lärmmindernd wirksame Maßnahme. 

Nach § 45 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 16 kann diese Maßnahme „zum Schutz der Wohnbe-

völkerung vor Lärm und Abgasen“ eingesetzt werden. Die Rechtsprechung zur Lärmaktionsplanung 

verweist analog zur Luftreinhalteplanung auch auf den § 40 des Bundesimmissionsschutzgesetzes 2. 

Zur Beurteilung der Maßnahme werden die Vorgaben der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung 

sowie die Lärmschutz-Richtlinien-StV 17  herangezogen. 

Unstrittig sind 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts als absolute Gefahrenschwelle, deren Überschrei-

tung dem Schutzgut „Wohnbevölkerung“ ein entsprechendes Gewicht verleiht.  

Für die Lärmaktionsplanung wurde an Belastungsschwerpunkten der Priorität 1 und 2 eine überschlä-

gige Berechnung nach RLS 90 5  vorgenommen, da diese Berechnungsvorschrift Grundlage für die 

genannten Rechtsvorschriften ist. 
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Kriterien für die Vorprüfung waren: 

·  die vorhandenen und geplanten Maßnahmen ergeben keine sicher ausreichende Lärmminde-

rung  

·  bautechnische Maßnahmen gemäß Lärmschutz-Richtlinien-StV sind derzeit finanziell nicht 

tragbar, ausgeschöpft oder können erst in einiger Zeit ausgeführt werden (Sanierungsplan 

zur Fahrbahnsanierung der Technischen Betriebe Remscheid ist eingearbeitet) 

·  größere Baumaßnahmen und Planungen mit lärmtechnischen Auswirkungen wurden berück-

sichtigt (z.B. DOC, Ausbau Knotenpunkte) 

·  kein Verdrängungsverkehr, Beeinträchtigung des Verkehrsflusses oder der Verkehrssicher-

heit 

Nach Abgleich mit den vorhandenen Nutzungen (Wohnen, Mischgebiet, Dorfgebiet etc.) und den ent-

sprechenden Schallpegelrichtwerten der Lärmschutz-Richtlinien-StV ergaben sich Belastungsschwer-

punkte, die insbesondere nachts Überschreitungen aufweisen. 

Für diese Streckenabschnitte werden Geschwindigkeitsreduzierungen vorgeschlagen, die von der 

Straßenverkehrsbehörde hinsichtlich der Anordnung detailliert zu prüfen sind.  

Wird eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet, ist die Überwachung dringend empfohlen, um die 

Wirksamkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.  
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TABELLE Lärmmindernde Maßnahmen Priorität 1 und 2 

lfd. 
Nr. 

Straßenabschnitte der Lärmkartierung 
2012 

BLS 
Nr. 

lärmmindernde Maßnahmen 
in den letzten 5 Jahren 

lärmmindernde 
Maßnahmen in den 
nächsten 5 Jahren 

lärmmindernde  
Maßnahmen nach 

2020 

1 Freiheitstraße 1.1   LSFPr, LSA-Vernetzung, 
GRed nachts SAN LOA 

2 Lenneper Straße 
Intzestraße bis Neuenkamper Straße 1.2  teilweise SAN GRed nachts, LSFPr SAN LOA 

3 Bergisch Born 1.3  teilweise GRed tags 
LSFPr,  Verkehrsverlage-
rung vorübergehend, 
SAN LOA 

evtl. B51n 

4 Bismarckstraße 1.4 teilweise SAN, LSA-Taktung LSFPr SAN LOA  

5 Vieringhausen/ Schüttendelle 
Alleestraße bis Solinger Straße 

1.5 
teilweise SAN, alte Schienen 
entfernt restliche SAN, LSFPr SAN LOA langfristig 

6 
Kreuzbergstraße/ Gertenbachstraße 
August-Erbschloe-Straße bis Barmer 
Straße 

1.6 
teilweise GRed auf 30 km/h 
tags, teilweise SAN 

restliche SAN, LSFPr, 
GRed nachts 

SAN LOA langfristig, 
Kreisverkehr Kreuzung 
Eisernstein 

7 
Lenneper Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Intzestraße 

1.7 
teilweise GRed auf 30 km/h 
nachts, LSA-Taktung LSFPr SAN LOA 

8 
Burger Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Bliedinghauser 
Straße 

1.8  LSA-Taktung SAN, LSFPr SAN LOA langfristig 

9 Lüttringhauser Straße/ Lindenallee 
Ringstraße bis Barmer Straße 

1.9 
 

GRed nachts, LSFPr, 
LSA-Vernetzung, Lin-
denallee auch: SAN 

Kreisverkehr Kreuzung 
Eisernstein, SAN LOA 
langfristig 

10 Barmer Straße 1.10   
LSFPr, LSA-Vernetzung, 
GRed nachts 

SAN LOA langfristig, 
Kreisverkehr Kreuzung 
Eisernstein 

11 Ringstraße 
Lenneper Straße bis Rader Straße 1.11  LSA-Taktung 

SAN LOA, LSFPr, LSA-
Vernetzung, Lärm-
schutzwand 

 

12 Kölner Straße 1.12 
überwiegend GRed auf 30 
km/h 24h, SAN 

Prüfung Verkehrsumlen-
kung LKW über Robert-
Schumacher-Straße, 
LSFPr 

SAN LOA langfristig, 
Straßenraumgestaltung 

13 Hastener/ Eberhardstraße 
Königstraße - Nordstraße 1.13  LSA-Taktung, SAN 

Eberhardstraße: GRed 
nachts, LSFPr  SAN LOA langfristig 

14 Solinger Straße 1.14 
teilweise GRed auf 30 km/h 
24h 

GRed nachts, SAN/SAN 
LOA (ab OD durch Stra-
ßen NRW), LSFPr, Ab-
schluss Deponie 

 

15 Bornefelder Straße 2.1 
teilw. GRed auf 30 km/h tags, 
LSA-Taktung, teilw. Lärm-
schutzwand, -wall, -fenster 

SAN, GRed nachts, 
LSFPr  

SAN LOA langfristig 

16 Borner Straße 
Lenneper Straße bis Engelsburg 

2.2 
 LSA-Vernetzung und LSA-
Taktung, teilweise SAN 

teilweise SAN bis Hö-
henweg, GRed auf 50 
km/h, LSFPr  

SAN LOA langfristig 
(ab OD Straßen NRW) 

17 Hastener Straße 
Stadtgrenze - Königstraße 2.3  SAN GRed nachts, LSFPr  SAN LOA langfristig 

18 Neuenkamper Straße 2.4  LSA-Taktung, teilweise SAN restliche SAN, LSFPr  SAN LOA langfristig 

19 
Bliedinghauser Straße/ Wermelskir-
chener Straße 

2.5  teilweise SAN teilweise SAN, LSFPr  
restliche SAN , SAN 
LOA langfristig 

  SAN LOA - Sanierung Fahrbahnoberfläche mit lärmminderndem Asphalt  
  SAN - Sanierung Fahrbahnoberfläche 
  LSA - Koordination Lichtsignalanlagen   

GRed – Geschwindigkeitsreduzierung unter Vorbehalt der straßenverkehrs-
rechtlichen und –technischen Prüfung vor Beschluss des Lärmaktionsplans  

  LSFPr – LärmschutzfensterProgramm 

    BLS  - Belastungsschwerpunkt   
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TABELLE Lärmmindernde Maßnahmen Priorität 3 

 

  

lfd. 
Nr. 

Straßenabschnitte der Lärmkartie-
rung 2012 

BLS 
Nr. 

lärmmindernde Maßnahmen 
in den letzten 5 Jahren 

lärmmindernde  
Maßnahmen in den  
nächsten 5 Jahren 

lärmmindernde  
Maßnahmen nach 2020 

20 Elberfelder Straße 
Nordstraße bis Hochstraße 

3.1 SAN, LSA-Taktung   

21 
BAB1 Nord 
AS Lennep/Lüttringhausen bis Stadt-
grenze/ AS Wuppertal-Ronsdorf 

3.2 
Lärmschutzwände, Lärm-
schutzfenster, Entschädigung   

22 Rader Straße 
Ringstraße bis Hausnr. 74 

3.3 
teilweise SAN (ab OD durch 
Straßen NRW) 

teilweise SAN   

23 
Lenneper Straße 
Neuenkamper Straße bis  
Zur Bökerhöhe 

3.4  LSA-Taktung, SAN   

24 
Vieringhausen/ Güldenwerth/ 
Reinshagener Straße 
ab Solinger Straße 

3.5 
teilweise GRed auf 30 km/h 
tags, teilweise SAN 

teilweise SAN  

25 
Elberfelder Straße/  Wansbeck-
straße/ Nordstraße 
Hochstraße bis Willy-Brandt-Platz 

3.6  LSA-Taktung, teilweise SAN   

26 Poststraße/ Lüttringhauser Straße 
Kölner Straße bis Ringstraße 

3.7 
teilweise GRed auf 30 km/h 
tags + 24 h 

SAN  

27 
BAB1 Mitte 
AS Remscheid bis AS Lennep/ 
Lüttringhausen 

3.8 
Lärmschutzwände, Lärm-
schutzfenster, Entschädigung   

28 Königstraße 3.9 
Kreisverkehr Hüttenstraße, 
teilweise SAN, teilweise 
GRed 

 restliche SAN  

29 Burger Straße 
ab Bliedinghauser Straße 3.10 

teilweise GRed auf 30 km/h 
tags + 24 h  SAN 

30 Ringstraße 
Rader Straße bis Lüttringhauser Straße 3.11 

teilweise GRed auf 50/70 
km/h  SAN teilweise 

31 
BAB1 Süd 
Stadtgrenze/ Raststätte bis AS Rem-
scheid 

3.12 
Lärmschutzwände, Lärm-
schutzfenster, Entschädigung 

siehe Hinweis unter  
5.1.2.1, Seite 16  

32 Haddenbacher Straße 3.13 
teilweise GRed auf 30 km/h 
24h, SAN   

33 Alleestraße/ Hochstraße 3.14 
teilweise GRed auf 30 km/h 
24h, LSA-Taktung 

  

  SAN LOA - Sanierung Fahrbahnoberfläche mit lärmminderndem Asphalt   

  SAN - Sanierung Fahrbahnoberfläche 

  LSA – Koordination Lichtsignalanlagen 

 
GRed – Geschwindigkeitsreduzierung, geplant:  unter Vorbehalt der straßenverkehrs-
rechtlichen und –technischen Prüfung vor Beschluss des Lärmaktionsplans 

  LSFPr - LärmschutzfensterProgramm 

 BLS  - Belastungsschwerpunkt   
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Lärmschutzfensterprogramm 

Die Verringerung der Lärmbelastung aus dem Straßenverkehr an Hauptverkehrsstraßen kann mit den 

unter Kapitel 5.1 genannten und vorgesehenen Maßnahmen nicht in allen Bereichen die Auslöse-

schwellen  von 70 dB(A) ganztags (LDEN) und 60 dB(A) nachts (LNIGHT) erreichen.  

Für den Gesundheitsschutz der von Straßenlärm über der Auslöseschwelle Betroffenen im Rahmen 

dieses Aktionsplans wird daher eine weitere passive Maßnahme in Form eines städtischen Förder-

programms zum Einbau von Lärmschutzfenstern zur Verfügung gestellt.  Die detaillierte Gestaltung 

der Förderrichtlinie zu Förderkriterien, finanziellem Umfang sowie Höhe und Art der Förderung erfolgt 

mit gesondertem Verfahren und Ratsbeschluss. 

 

Der Einbau von Lärmschutzfenstern – je nach Anforderung zusätzlich mit lärmgedämmten Lüftungen 

– gewährleistet die Einhaltung von nicht gesundheitsschädigenden Lärmpegeln in schutzbedürftigen 

Innenräumen bei geschlossenen Fenstern.  Diese können nach § 2 der Schallschutzmaßnahmenver-

ordnung – 24. BImSchV – für die der Lärmquelle zugewandten Fassade definiert werden 18.   

Die Auslöseschwellen von 70 dB(A) ganztags (LDEN) und 60 dB(A) nachts (LNIGHT) gelten für Schallpe-

gel, die gemäß der Lärmkartierung 2012 an der Außenfassade eines Gebäudes der Priorität 1 und 2 

vorliegen.  

Die Verbesserung der Schalldämmmaße der Gebäudeaußenteile wie den Fenstern bewirkt die Ver-

ringerung der Pegel in den Innenräumen. Unter Berücksichtigung der medizinischen Kenntnisse, dass 

Schalldruckpegel ab 40 dB(A) zu gesundheitsschädigenden Aufwachreaktionen führen,  müssen 

durch die baulichen Maßnahmen niedrigere Werte erreicht werden. Das erforderliche Schalldämmmaß 

richtet sich nach § 3 der 24. BImSchV 18. 

 

5.1.2.2 Maßnahmen im Stadtgebiet 

Vorhandene lärmmindernd wirkende  und fortzuführend e Maßnahmen im Stadtgebiet:   

·  Parkraummanagement 

·  Bündelung von Verkehren auf Hauptstrecken 

·  Getaktete Steuerung benachbarter Lichtsignalanlagen mit tageszeitabhängig angepassten 

Programmen im gesamten Straßennetz außer derzeit Freiheitstraße (zu vernetzter Steuerung 

siehe „Nicht umsetzbare Maßnahmen“) 

·  verkehrsberuhigte Wohngebiete z.B. mit Tempo-30-Zonen im direkten Anschluss an das 

Hauptstraßennetz 

·  Lärmschutzwände und –wälle im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen 

·  Kreisverkehr Königstraße 

·  jährliche und monatliche Koordination der Straßenaufbrüche mit allen Maßnahmenverantwort-

lichen, um Verschlechterungen der Straßenoberflächen zu vermeiden. 

·  Straßenraumgestaltung durch Rückbau von Fahrstreifen, Einsatz von Straßenbäumen und 

Grün  

·  kontinuierliche Bewerbung des ÖPNV mit Aktionen und Angeboten 

·  kontinuierliche Sanierung der Fahrbahnoberflächen und Angleichung von Einbauten in der 

Fahrbahndecke wie Schachtabdeckungen 
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·  Beschwerden zu Lärmbelastungen aus dem Straßenverkehr wird regelmäßig nachgegangen. 

Bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen werden vorgenommen wie Geschwindigkeits-

überprüfungen und –überwachungen, Verkehrslenkungen, Berliner Kissen, Gestaltung des 

Straßenraumes u.a. 

  

Geplante Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren im S tadtgebiet:   

·  Sanierung der Fahrbahnoberflächen der Belastungsschwerpunkte der 1. und 2. Priorität: Ver-

wendung von lärmminderndem  Asphalt bei grundlegender Sanierung der Fahrbahn oder in-

takten Tragschichten sowie regelmäßige Prüfung, ob lärmmindernder Asphalt bei Fahrbahn-

sanierungen technisch und finanziell eingesetzt werden kann.  

·  LKW-Vorrangrouten zur Lenkung der LKW über das Hauptverkehrsstraßennetz und Ver-

kehrsberuhigung der Nebenstraßen. Details werden mit einem gesonderten Verfahren und 

Beschluss geklärt. 

·  Erfassung aller Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten Bereiche, Darstellung und Abstim-

mung möglicher Erweiterungen oder Anpassungen im Nebennetz. 

·  Festlegung und Darstellung ruhiger Gebiete in bebauten Bereichen wie Wohngebieten anhand 

zu definierender Kriterien. 

·  Sanierung und Aufwertung der Fußwegeverbindungen im Bereich der Innenstadt Remscheid 

im Rahmen der teilweise geförderten Projekte wie der Rahmenplanung östliche Innenstadt.  

·  Überprüfung bestehender Geschwindigkeitsbeschränkungen im Hauptstraßennetz hinsichtlich 

der Beibehaltung und Erweiterung aus Lärmschutzgründen  

·  Stärkung des ÖPNV zur Verlagerung von Kfz-Fahrten auf Bus und Bahn: mindestens Erhalt 

des vorhandenen Angebotes und attraktive Bewerbung 

 

Nicht umsetzbare Maßnahmen:   

·  Radverkehr ist aufgrund der Höhenunterschiede und Straßenführung überwiegend für den 

Freizeitbereich interessant und daher ein eher geringer Anteil des vorhandenen Modal Split. 

Der motorisierte Individualverkehr wird insgesamt weiterhin im Wesentlichen die Mobilität in 

Remscheid  bestimmen.  

·  LKW-Verlagerung, da bereits eine Bündelung auf wenigen und wesentlichen Hauptverkehrs-

achsen besteht. Die historische Siedlungsstruktur zeigt auch heute in vielen Bereichen 

Mischnutzung von Gewerbe und Wohnen mit der erforderlichen Zulieferung bis in die inner-

städtischen Bereiche.  

·  Geschwindigkeitsreduzierungen nur für LKW: Der Anteil der schweren Lastkraftwagen liegt 

auf dem überwiegenden Teil der Hauptverkehrsstraßen zwischen 0,5 und 5 %, so dass 

Lärmminderungseffekte marginal wären. Zudem wäre auf den überwiegend einstreifigen Stra-

ßen (außer B 229) dadurch der gesamte Verkehr betroffen. 

·  Umgehungsstraßen zur Entlastung des Hauptwegenetzes sind durch die Topografie und vor-

handene Bebauung räumlich und lärmtechnisch nicht mit dem gewünschten Ziel umzusetzen. 
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·  Weitere bauliche Lärmminderungsmaßnahmen an der Autobahn BAB1, da nach der vorlie-

genden Planfeststellung gemäß 16. Bundessimmissionsschutzverordnung alle baulich vorge-

schriebenen Maßnahmen durch den Baulastträger umgesetzt wurden. 

·  Vernetzte Steuerung der Lichtsignal-Anlagen (LSA) im überwiegenden Teil des Hauptstra-

ßennetzes, da die  Streckenabschnitte zwischen beampelten Kreuzungen zu groß sind und 

dadurch erhebliche Störeinflüsse durch nicht-beampelte Kreuzungen und Quell- und Zielver-

kehre gegeben sind. Das Ziel „Grüne Welle“ lässt sich nicht sicherstellen. In vielen Belas-

tungsschwerpunkten besteht jeweils nur eine Lichtsignal-Anlage. 

·  Kreisverkehre im Bereich Freiheitstraße (BLS 1.1) und Kreuzung Ringstraße/Borner Straße 

(Trecknase, BLS 1.11, 1.12, 2.2) wurde verkehrsplanerisch und –technisch überprüft und sind 

vorwiegend aus Platzgründen nicht leistungsfähig umsetzbar. 

·  Teilweise kann lärmmindernder Asphalt nicht mit der gewünschten Wirkung eingesetzt wer-

den: Starke Steigungen oder viele Anfahrvorgänge aufgrund ständiger Unterbrechung des 

Verkehrsflusses durch starken Ziel- und Quellverkehr, zu kurzer Straßenabschnitte und viele 

Kreuzungsbereiche. 

 

5.1.2.3 Schutz ruhiger Gebiete 

Der Schutz des Menschen vor Belästigungen oder Schädigungen durch Lärm bedeutet nicht nur, vor-

handene Lärmbelastungen zu mindern, sondern Lärmbelastungen zu vermeiden und ruhige Gebiete 

zu schützen. Die Umgebungslärmrichtlinie in Anhang V bzw. § 47 d Abs. 2 des Bundesimmissions-

schutzgesetzes geben dies ausdrücklich vor.  

Ein ruhiges Gebiet dient der Erholung von Lärmbelastungen und sollte einen Lärmpegel aufweisen, 

der mindestens 5 dB(A) unter dem die Fläche umgebenden Lärmpegel und im Kernbereich der Fläche 

unter 55 dB(A) liegt. In Remscheid erfüllen viele Bereiche bereits diese Kriterien.  

Nicht nur große Gebiete, die der Freizeit und Erholung im klassischen Sinn dienen und in der Regel 

am Stadtrand liegen sondern auch im Zusammenhang bebaute Siedlungsbereiche, Grünflächen, 

Parkanlagen und ruhigere Flächen mit Aufenthaltsqualität in den innerstädtischen Bereichen bieten 

den Anwohnern schnell erreichbare Möglichkeiten der Lärmerholung und sollen vor einer Zunahme 

des Lärms geschützt werden. 

Darüber hinaus können Naherholungsgebiete im Landschafts- oder Naturschutz als lärmschutzwürdig 

angesehen werden (Anhang – Karte 4).  

Im Lärmaktionsplan der Stufe 1 mit dem Schwerpunkt Lenneper Straße wurde bereits die Grünanlage 

„Kuckuck“ zwischen Berghauser Straße und Intzestraße mit 5,6 ha Größe als ruhiges Gebiet festge-

legt. 

Folgende Bereiche werden für die Stufe 2 als ruhiges Gebiet zum Schutz vor einer Zunahme der 

Lärmbelastung festgelegt. Die Abgrenzung ist in der Karte „ruhige Gebiete nach § 47 d Abs. 2 Bun-

desimmissionsschutzgesetz“ dargestellt (Anhang – Karte 3). 

Stadtpark und Edelhoffpark (32 ha)) 

Sieper Park (8,2 ha) 

Hardtpark  (2,5 ha) 

Lenneper Bachtal  (12 ha) 

Klausener Bachtal (28 ha) 

alle Friedhofsflächen und Kleingartenanlagen im Stadtgebiet.  
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5.1.2.4 Langfristige Strategien 

Eine durchgreifende Verbesserung der Lärmsituation an den Belastungsschwerpunkten kann nur 

durch die Bündelung verschiedener Maßnahmen erreicht werden. Sowohl einzelne, kleinräumige 

Maßnahmen im Belastungsschwerpunkt als auch übergreifende, stadtweit orientierte Maßnahmen 

tragen zu einer besseren und gesünderen  Lebensqualität und somit zu einer attraktiveren Stadt bei. 

Langfristig ist zu empfehlen, den Straßenverkehr als Hauptverursacher von gesundheitsschädigen-

dem Lärm bei allen städtischen Projekten, Planungen und Maßnahmen stärker und über die gesetzli-

chen Mindestanforderungen hinaus zu berücksichtigen. Eine zunehmende Lärmbelastung zu vermei-

den und bestehende zu verringern ist nicht nur aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein wichtiges 

Ziel der Stadtentwicklung. 

Die topografischen Gegebenheiten führen zu deutlichen Einschränkungen in der Mobilität  und den 

Möglichkeiten einer nachhaltigen und lärm- und schadstoffarmen Mobilitätsform und Verkehrsplanung.  

Der motorisierte Individualverkehr ist das erste Mittel der Wahl und wird es voraussichtlich überwie-

gend bleiben müssen, viele Wege werden aber durchaus zu Fuß oder mit dem Bus zurückgelegt.  Das 

ÖPNV-Angebot wird überdurchschnittlich gut genutzt. Der Radverkehr ist für den Freizeitbereich gut 

ausgebaut und lässt sich für den Alltag nur bedingt nutzbar machen.  

Bei den Fußwegen und dem ÖPNV muss daher langfristig stärker angesetzt werden, um diese attrak-

tiver zu machen und als Mobilitätsform für Menschen jeden Alters und jeder Mobilität zu erhalten. Eine 

Vielzahl an Verbesserungen vom baulichen Zustand bis zur durchgängigen und leicht erreichbaren 

Anbindung von Gebäuden und den anderen Verkehrsträgern kann eine Verlagerung vom motorisier-

ten Individualverkehr weg bewirken. Die Verkehrsführung muss sich hier stärker an den schwächsten 

Verkehrsteilnehmern, Kinder und Senioren, ausrichten. 

Die Topografie gibt auch die wesentliche Verkehrsführung mit einem bereits sehr reduzierten Haupt-

straßennetz weitgehend vor, welches zugleich die jeweils einzige Anbindung an die Nachbarkommu-

nen abwickelt. Wenige Hauptverkehrsstraßen bündeln bereits den Verkehr, dazu sind angrenzende 

Bereiche und Wohngebiete überwiegend als Tempo-30-Zonen ausgewiesen und für Ausweichverkeh-

re weitgehend unattraktiv. Viele Stadtteile wie die südlich der Innenstadt gelegenen sind nur über eine 

Zufahrt erreichbar und von daher schon als verkehrsberuhigt anzusehen.  

Für die verkehrliche Mobilität werden weitere Strategien verfolgt: 

·  Die Bündelungswirkung des bestehenden Hauptstraßennetzes bleibt erhalten und soll unter 

Maßgabe einer sicheren und fließenden Verkehrsabwicklung zunächst generell eine maximale 

Geschwindigkeit von 50 km/h ermöglichen unter Voraussetzung einer weiteren Nutzung bauli-

cher lärmmindernder Maßnahmen wie lärmoptimiertem Asphalt, Verkehrsverflüssigung und 

Straßenraumgestaltung.  

·  Der Erhalt intakter Fahrbahnoberflächen über die Koordinationsstelle Straßenaufbrüche sowie 

die optimale Koordination von Straßenaufbrüchen und Wiederherstellungen bzw. Sanierung 

der Fahrbahnoberflächen. 

·  Regelmäßige Prüfung im Rahmen der Straßensanierung und Bauleitplanung, inwieweit ein 

Abrücken der Lärmquelle erreicht werden kann – Seitenstreifen/Gehwege verbreitern durch 

Abmarkieren oder bauliche Umgestaltung. 
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·  Kreisverkehre benötigen ausreichende Platzverhältnisse, um Verkehr leistungsfähig abwickeln 

zu können. An den Hauptverkehrsstraßen und wesentlichen Verkehrsknotenpunkten in Rem-

scheid begrenzt die vorhandene Gebäudestruktur die Verkehrsfläche. Dennoch sind weitere 

verschiedene Verkehrsknoten auch im Hauptstraßennetz in der konkreten Planung, wie Ei-

sernstein (Barmer Straße/Lindenallee) und Haddenbacher Straße/Ronsdorfer Straße 

·  Straßenraumgestaltung in der Bauleitplanung mit dem Ziel lärmminderndes Fahrverhalten zu 

erreichen. 

·  Erhalt ruhiger Gebiete. 

·  Fußwegekonzept mit Kriterien zu einem attraktiven Fußwegenetz mit leicht erreichbaren Zu-

wegungen zu öffentlichen Bereichen und Gebäuden sowie baulicher Sanierung und Anpas-

sung. 

·  Stadtentwicklungsplanung „Stadt der kurzen Wege“, langfristiger Erhalt eines flächendecken-

den, leicht erreichbaren ÖPNV-Netzes und Angebotes 

Trotz all dieser Maßnahmen wird die Lärmbelastung aus dem individuellen motorisierten Kraftfahr-

zeugverkehr problematisch für die Anwohner der Straßen bleiben, denn zunächst wird gerade einmal 

die akute Gesundheitsgefahr gemindert. Ein Umdenken und Entwickeln von ganz anderen Mobilitäts-

konzepten wird für die Zukunft erforderlich sein. City-Maut, Car-Sharing, Elektromobilität, kostenloser 

ÖPNV oder Roller- oder Bike-Sharing, wie es in einigen Großstädten bereits bei der jüngeren Genera-

tion beliebt ist, können eine Alternative für das Auto sein. Nachhaltige Stadtplanung, die Remscheid 

für die nächsten Generationen attraktiv macht, bietet hier einige Chancen. 

 
 

5.1.2.5 Wirksamkeit von Maßnahmen 

Zur lärmmindernden Wirkung von Maßnahmen liegen verschiedenste und teilweise langjährige Erfah-

rungen vor.  

Rechnerische und messtechnische Überprüfungen verschiedener Maßnahmen ergaben Minderungen 

in Bereichen: 

Vergrößerung des Abstands zwischen linienförmiger Schall-

quelle und Immissionsort ( um 20 % bis 100 %) 

0,7 – 3 

dB(A) 

Verringerung der Kfz-Belastung (DTV) (um 10% bis 50 %) 
0,5 – 3 

dB(A) 

Lärmmindernder Fahrbahnbelag 
2 – 5 

dB(A) 

Geschwindigkeitsreduzierung 50 km/h auf 30 km/h 
1,5 – 2,5 

dB(A) 

Sanierung schadhafter Asphaltbeläge 
1 – 2 

dB(A) 

Optimierung des Verkehrsflusses durch Anpassung der Licht-

signalanlagensteuerung 

1 – 2 

dB(A) 

Reduzierung des LKW-Anteils (von 10 % auf 5 %) 
1 – 1,5 

dB(A) 

  Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Für eine konkrete Angabe der Minderungen an den Belastungsschwerpunkten und eine einigermaßen 

zuverlässige Angabe zur Reduzierung der Betroffenenzahlen müsste die Lärmkartierung neu gerech-

net werden. Da viele Faktoren Einfluss haben wie die Art der Bebauung, Oberflächenstrukturen, Ab-

stände, Geschwindigkeiten, Verkehrszahlen, meteorologische Bedingungen und weitere, und zudem 

einige Faktoren geschätzt werden müssten, wäre das Ergebnis nur eine grobe Orientierung. Die Wir-

kung einer Maßnahme kann in der Praxis nicht zuletzt durch die subjektive Wahrnehmung des Men-

schen anders ausfallen. 

Die ausgewählten Maßnahmen wirken jeweils im gesamten Belastungsschwerpunkt und reduzieren 

dadurch alle Lärmpegelbereiche und deren Betroffenenzahlen. 

Um eine deutliche Verringerung der Lärmbelastungen an betroffenen Straßen zu erreichen, ist die 

Kombination von Maßnahmen in den meisten Fällen erforderlich und sinnvoll. 

 

5.2. Lärmminderungsmaßnahmen an Schienenwegen 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) will gemeinsam mit der Deutsche 

Bahn AG die Lärmbelastung aus dem Schienenverkehr bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 

2000 halbieren und hat ein entsprechendes Investitionsvolumen bereitgestellt.  

Weitere Informationen  sind online unter 

 http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/technik/laerm/2359124/laermschutz.html?start=0  

und   www.bmvi.de > Verkehr und Mobilität >Verkehrsträger > Schiene > Lärmschutz Schiene  

nachzulesen. 

Im Jahr 2015 wurde durch das zuständige Eisenbahnbundesamt (EBA) online eine Öffentlichkeitsbe-

teiligung zum Thema Lärmbelastung Schiene durchgeführt und die Eingaben im  Lärmaktionsplan Teil 

A zusammengefasst. Die Auswertung der Ergebnisse wird im Teil B ergänzt: 

http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Finanzierung/Umgebungslaermrichtlinie/Laermaktionsplanung/

laermaktionsplanung_node.html 

 

5.2.1 Bundesweit wirksame Maßnahmen  

·  Lärmabhängiges Trassenpreissystem - Mit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 hatte die DB Net 

AG das lärmabhängige Trassenpreissystem für Güterzüge eingeführt. Auf die regulären Tras-

senentgelte wird seit Juni 2013 ein Aufschlag erhoben, wenn in einem Güterzug nicht über-

wiegend „leise“ Güterwagen eingestellt sind. Zusätzlich erhalten Güterwagenhalter, die einen 

vorhandenen Güterwagen von lauter auf leise Technik umrüsten, vom Bund einen laufleis-

tungsabhängigen Bonus beim Einsatz eines umgerüsteten Güterwagens auf dem Strecken-

netz bundeseigener Eisenbahnen. Näheres hierzu regelt die vom Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur fortgeschriebene Förderrichtlinie „Lärmabhängiges Trassen-

preissystem“ vom 17. Oktober 2013. 

·  Umrüstung lauter Züge auf LL-Sohlen („Flüsterbremsen“), welche beim Bremsvorgang die 

Räder glätten und so das Fahrgeräusch des Zuges erheblich senken. 
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·  Lärmsanierungsprogramm – Zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisen-

bahnen des Bundes ist in Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG (DB AG) ein Gesamt-

konzept für die Lärmsanierung erarbeitet worden. Bevorzugt werden Streckenabschnitte sa-

niert, bei denen die Lärmbelastung besonders hoch ist und an denen viele Anwohnerinnen 

und Anwohner betroffen sind. Hierzu wurde ein Gesamtkonzept der Lärmsanierung entwickelt. 

Es gilt die „Richtlinie für die Förderung von Lärmsanierungsmaßnahmen Schiene“ des Bun-

desverkehrsministeriums vom 1.1.2013. 

 

5.2.2 Maßnahmen in Remscheid 

Die Datengrundlage für die Lärmkartierung des Schienenlärms basiert auf dem Jahr 2011. Zu diesem 

Zeitpunkt waren erst einige Teile der Schienenanlage in Remscheid  saniert, die Müngstener Brücke 

war zeitweise gesperrt und eine Sanierung eventuell geplant und es wurden veraltete Dieseltriebwa-

gen betrieben.  

In Remscheid liegen Maßnahmen am Schienenweg in der Zuständigkeit der DB Netz AG. In den letz-

ten Jahren sind die Schienenwege in Remscheid vollständig überarbeitet worden und werden laufend 

verbessert. So wurden 

·  in großen Bereichen die Gleisanlagen und das Gleisbett vollständig erneuert  

·  auf der gesamten Strecke die Schienenköpfe abgeschliffen 

·  Schwellen und Weichen erneuert 

·  das Schienenbett ausgebessert und angepasst 

wodurch möglichst ebene und lärmarme Fahrwege des neuesten Standards erreicht wurden. 

Zudem wurden alle Bahnhöfe baulich vollständig erneuert und die Bahnsteige in der Höhe angepasst, 

so dass sie ebenfalls zum Lärmschutz beitragen. 

Die Eisenbahnbrücke „Müngstener Brücke“, eine Stahlkonstruktion aus dem Jahr 1897, wurde grund-

legend saniert und dabei verschiedene lärmmindernde Maßnahmen vorgenommen: 

·  Statt der ursprünglichen Nietenkonstruktion wurde eine moderne Schweißkonstruktion einge-

setzt, die Schwingungen anders aufnehmen kann. 

·  Die alten, direkt mit dem Tragwerk verbundenen Stahlbrückenschwellen wurden durch vom 

Tragwerk getrennte Kunststoffeinlagen ersetzt. Für diese sind Lärmminderungen bis zu 3 

dB(A) nachgewiesen. 

·  Für die Gehwege am Rand der Gleisanlage auf der Brücke wurden die alten, klappernden Rif-

felblechabdeckungen durch Gitterroste aus GFK-Kunststoff ersetzt. 

·  Für die Verbindung der neuen Fahrbahnbrücke mit dem Altbestand sind eigens für die Müngs-

tener Brücke entwickelte Radialgelenklager eingebaut worden. Der Längenausgleich, insbe-

sondere infolge der Temperatureinwirkungen erfolgte in der Altkonstruktion durch Verschie-

bung direkt aufeinander liegender Stahlelemente. An diesen Stellen sind moderne Gleitlager 

eingebaut worden. 
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Im Zuge des Betreiberwechsels des Personenschienenverkehrs der S7 „Der Müngstener“  zum Ende 

des Jahres 2013 wurden die erheblich veralteten Dieseltriebwagen abgeschafft.  Die neuen Wagen 

sind  fabrikneue Dieseltriebzüge vom Typ CORADIA Lint 41 des Herstellers ALSTOM, die die aktuel-

len Normen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit erfüllen. Unter anderem 

erfüllen die Fahrzeuge die technische Spezifikation für die Interoperabilität zum Teilsystem Fahrzeuge 

- Lärm des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems „TSI Noise“. 

 

 

6. Straßenabschnitte und Steckbriefe 

Nach der Übersicht der Belastungsschwerpunkte in der Prioritätenliste unter Kapitel 6.1  sind die ein-

zelnen Belastungsschwerpunkte der Priorität 1 und 2 jeweils als Steckbrief mit Daten zur Straße und 

zum Verkehr, Nutzungsausweisung, Geschwindigkeitsbeschränkungen und Betroffenenzahlen, den 

Lärmbelastungen LDEN und LNIGHT sowie vorhandenen und geplanten lärmmindernd wirkenden Maß-

nahmen dargestellt. Die Straßenabschnitte der Priorität 3 schließen sich unter Kapitel 6.2 in tabellari-

scher Form an. Die Abschnitte der Autobahn sind nochmals in eigenen Steckbriefen in Kapitel 6.3 

dargestellt. 
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6.1 Steckbriefe 1. + 2. Priorität 

 

Alt-Remscheid  

Freiheitstraße BLS 1.1 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,7 km 

Anzahl Fahrstreifen 2 - 4  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch defekt 

DTV aus BVZ 2010 17.400-21.500 

LKW-Anteil  3,4 - 4,9 % 

FNP-Ausweisung 
 Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Gewerbe, 

Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 96,7 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 1644 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

855 / 52 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 1070 / 65 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser Käthe-Kollwitz-Berufskolleg 
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 Alt-Remscheid  

Freiheitstraße BLS 1.1 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen   LDEN   über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Abrücken der Lärmquelle 
zwischen Klein-Becker-

Straße und  
Kremenholler Straße 

0,5 - 3 dB(A)  langfristig 



 Lärmaktionsplan    

  

31 

 
 Alt-Remscheid  

Freiheitstraße  BLS 1.1 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Abrücken der Lärmquelle 
zwischen Klein-Becker-

Straße und  
Kremenholler Straße 

0,5 - 3 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Lenneper Straße 
zwischen Intzestraße und Neuenkamper Straße 

BLS 1.2 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,7 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch defekt, nur teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 9.901 

LKW-Anteil  3,5 % 

FNP-Ausweisung  Wohnen, Mischgebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 74,1 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 519 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

304 / 58,6 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 320 / 62 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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 Süd  

Lenneper Straße 
zwischen Intzestraße und Neuenkamper Straße 

 BLS 1.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen   LDEN   über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
nur im nördlichen Teil 

neu 
1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Lenneper Straße 
zwischen Intzestraße und Neuenkamper Straße 

BLS 1.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert nur im nördlichen Teil neu 1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Lennep  

Bergisch Born BLS 1.3 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  2 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, teilweise 30 km/h tagsüber 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 15.879 

LKW-Anteil  6,3 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 28,7 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 574 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

248 / 43,2 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 360 / 63 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep  

Bergisch Born BLS 1.3 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN �  70 dB(A)   

                             LDEN �  75 dB(A) 

 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  LDEN  über 70 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h 

tagsüber, teilweise 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Verkehrsverlagerung 
Einbahnstraßenre-

gelung durch Kanal-
baustelle 

2 – 3 dB(A) 
Minderung Luftschad-

stoff NO2 
kurzfristig  

vorübergehend 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
lärmoptimierter 

Asphalt 
2 - 5 dB(A)  mittelfristig 

optional: Umgehungsstraße B 51n 3 dB(A) 
Minderung Luftschad-

stoff NO2 
langfristig 
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Lennep  

Bergisch Born BLS 1.3 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT    �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h 

tagsüber, teilweise 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Verkehrsverlagerung 
Einbahnstraßenrege-
lung durch Kanalbau-

stelle 
2 – 3 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

kurzfristig vorüber-
gehend 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
lärmoptimierter As-

phalt 
2 - 5 dB(A)  mittelfristig 

optional:  Umgehungsstraße B 51n 3 dB(A) 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

langfristig 
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Süd / Alt-Remscheid  

Bismarckstraße BLS 1.4 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,9 km 

Anzahl Fahrstreifen 4  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 22.092 

LKW-Anteil  1,9 % 

FNP-Ausweisung  Mischgebiet, Kerngebiet, Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 55,1 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 496 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

247 / 49,8 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 280 / 56 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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 Süd / Alt-Remscheid  

Bismarckstraße BLS 1.4 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   

                            LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert  1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luftschad-
stoff NO2 

vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
lärmoptimierter As-

phalt 
2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd / Alt-Remscheid  

Bismarckstraße BLS 1.4 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert   1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen  

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Alt-Remscheid  

Vieringhausen / Schüttendelle 
bis Solinger Straße  

BLS 1.5 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,2 km 

Anzahl Fahrstreifen 2 - 4 

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 16.425 

LKW-Anteil  3,6 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Gewerbe 

Einwohnerdichte pro 100 m 62,6 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 746 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

386 / 52 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 407 / 55 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Alt-Remscheid  

Vieringhausen / Schüttendelle 
bis Solinger Straße  

BLS 1.5 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Entfernung ungenutzter  
Schienentrasse 

  Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Hüttenstraße bis Solinger 

Straße 
1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Alleestraße bis Hütten-

straße 
1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Alt-Remscheid  

Vieringhausen / Schüttendelle 
bis Solinger Straße  

BLS 1.5 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Entfernung ungenutzter 
Schienentrasse 

  Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Hüttenstraße bis Solinger 

Straße 
1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren Alleestraße bis Hüttenstraße 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lüttringhausen  

Kreuzbergstraße/Gertenbachstraße 
bis Barmer Straße  

BLS 1.6 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,9 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, teilweise 30 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, teilweise neu, teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 10.068 

LKW-Anteil  1,9 % 

FNP-Ausweisung 
Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Kerngebiet, 

Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 39,4 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 355 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

152 / 42,8 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 177 / 50 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lüttringhausen  

Kreuzbergstraße/Gertenbachstraße 
bis Barmer Straße  

BLS 1.6 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h  

tagsüber, Gneisenaustraße 
bis Gertenbachstraße 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert 
August-Erbschloe-Straße  

bis Klausener Straße 
1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Klausener Straße bis  

Gertenbachstraße 
1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Verkehrsverflüssigung Kreisverkehr  Eisernstein  
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

langfristig 
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Lüttringhausen  

Kreuzbergstraße/Gertenbachstraße 
bis Barmer Straße  

BLS 1.6 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
August-Erbschloe-Straße bis 

Klausener Straße 
1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts, Klausener Straße bis 
Barmer Straße 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Klausener Straße bis Gerten-

bachstraße 
1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Verkehrsverflüssigung Kreisverkehr Eisernstein  
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

langfristig 
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 Süd  

Lenneper Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Intzestraße  

BLS 1.7 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,45 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, 30 km/h von 22 bis 6 Uhr 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 18.429 

LKW-Anteil  2 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 27,9 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 535 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

222 / 41,5 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 269 / 50 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Süd  

Lenneper Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Intzestraße  

BLS 1.7 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Süd  

Lenneper Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Intzestraße  

BLS 1.7 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts, Engelbertstraße 
bis Intzestraße 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Burger Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Bliedinghauser Straße  

BLS 1.8 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch Kanaldeckel störend 

DTV aus BVZ 2010 14.505 

LKW-Anteil  2,2 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 67,1 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 671 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

241 / 35,9 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 325 / 48 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Süd  

Burger Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Bliedinghauser Straße  

BLS 1.8 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren  1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Burger Straße 
Johann-Vaillant-Platz bis Bliedinghauser Straße  

BLS 1.8 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete Lärm-

minderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen  

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren  1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Lüttringhausen  

Lüttringhauser Straße / Lindenallee BLS 1.9 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,5 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 19.131 

LKW-Anteil  2 % 

FNP-Ausweisung  Wohnen, Mischgebiet, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 60,2 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 903 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

334 / 37 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 425 / 47 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lüttringhausen  

Lüttringhauser Straße / Lindenallee BLS 1.9 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren Lindenallee 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen  
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Lüttringhausen  

Lüttringhauser Straße / Lindenallee BLS 1.9 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren Lindenallee 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen  
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lüttringhausen 

Barmer Straße BLS 1.10 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,8 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch normal 

DTV aus BVZ 2010 12.813 

LKW-Anteil  3,2 % 

FNP-Ausweisung  Mischgebiet, Gewerbe, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 30,3 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 546 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

200 / 36,6 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 259 / 47 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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 Lüttringhausen  

Barmer Straße BLS 1.10 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Verkehrsverflüssigung Kreisverkehr Eisernstein  
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

langfristig 
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Lüttringhausen 

Barmer Straße BLS 1.10 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 

Verkehrsverflüssigung 
Kreisverkehr  
Eisernstein 

 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

langfristig 
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 Lennep  

Ringstraße 
Lenneper Straße bis Rader Straße  

BLS 1.11 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,2 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch defekt, teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 17.250 

LKW-Anteil  3,8 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Gewerbe, Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 40,4 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 485 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

174 / 35,9 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 223 / 46 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep  

Ringstraße 
Lenneper Straße bis Rader Straße  

BLS 1.11 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzwand 
zwischen Talsperrenweg 

und Rader Straße 
  mittelfristig 

Lärmschutzfenster 
Nach Ausweisung im BP 

657 
  mittelfristig 



 Lärmaktionsplan    

  

61 

 
 Lennep  

Ringstraße 
Lenneper Straße bis Rader Straße  

BLS 1.11 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 – 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
vernetzte Koordination 

Lichtsignalanlagen 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzwand 
zwischen Talsperrenweg 

und Rader Straße 
  mittelfristig 

Lärmschutzfenster 
Nach Ausweisung im BP 

657 
  mittelfristig 
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Lennep  

Kölner Straße BLS 1.12 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,9 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, überwiegend 30 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, neu 

DTV aus BVZ 2010 8.067 

LKW-Anteil  1 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 77 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 693 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

218 / 31,5 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 308 / 44 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep  

Kölner Straße BLS 1.12 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

ganztags, von Friedrich-
straße bis Wupperstraße 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert  1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Verkehrsumlenkung 
Prüfung LKW über Robert-

Schumacher-Straße  
  mittelfristig 

Straßenraumgestaltung    langfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lennep  

Kölner Straße BLS 1.12 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h 

ganztags, von Friedrich-
straße bis Wupperstraße 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert  1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Verkehrsumlenkung 
Prüfung LKW über Robert-

Schumacher-Straße  
  mittelfristig 

Straßenraumgestaltung    langfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Alt-Remscheid  

Hastener Straße/ Eberhardstraße BLS 1.13 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,2 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, teilweise 30 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, neu 

DTV aus BVZ 2010 11.443 

LKW-Anteil  1,6 % 

FNP-Ausweisung  Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Gewerbe 

Einwohnerdichte pro 100 m 61,2 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 734 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

157 / 21 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 307 / 42 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 

  

Hinweis: Im Bereich Eberhardstraße wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h inzwischen 
aufgehoben. Die tatsächliche Lärmbelastung und Betroffenenzahlen liegen daher höher als in der Kartie-
rung und im Steckbrief dargestellt.  
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Alt-Remscheid  

Hastener Straße/ Eberhardstraße BLS 1.13 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert  1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Alt-Remscheid  

Hastener Straße/ Eberhardstraße BLS 1.13 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert  1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h 

nachts, Eberhardstraße 1,5 – 2,5 dB(A)  kurzfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Alt-Remscheid  

Solinger Straße BLS 1.14 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,6 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, teilweise 30 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch defekt 

DTV aus BVZ 2010 10.127 

LKW-Anteil  4,5 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Gewerbe 

Einwohnerdichte pro 100 m 21 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 336 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

99 / 29,5 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 138 / 41 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Alt-Remscheid  

Solinger Straße BLS 1.14 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h 

ganztags teilweise, mit 
Dauerüberwachung 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Abschluss Deponie Solinger 
Straße 

Freizeitnutzung, Reduzie-
rung LKW-Anteil 

0,5 dB(A) 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 

lärmoptimierter Asphalt  
ab Vieringhausen, ab OD 
durch StraßenNRW ge-

plant 

1 – 2 dB(A) 
2 – 5 dB(A) LOA 

 
mittel- bis langfris-

tig 
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Alt-Remscheid  

Solinger Straße BLS 1.14 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h 

ganztags teilweise, mit 
Dauerüberwachung 

1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30 km/h 

nachts, ab Vieringhausen 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Abschluss Deponie Solinger 
Straße 

Freizeitnutzung, Reduzie-
rung LKW-Anteil 

0,5 dB(A) 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 

lärmoptimierter Asphalt ab 
Vieringhausen,  

ab OD durch StraßenNRW 
geplant 

1 – 2 dB(A) 
2 – 5 dB(A) LOA 

 
mittel- bis langfris-

tig 
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Lennep  

Bornefelder Straße BLS 2.1 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  0,8 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h, tagsüber 30 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 10.248 

LKW-Anteil  7,7 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 20,3 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 162 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

41 / 25,3 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 63 / 39 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep  

Bornefelder Straße BLS 2.1 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Lärmschutzwall westlich der Danziger Straße   vorhanden 

Lärmschutzwand westlich ab Schwarzer Weg    vorhanden 

Lärmschutzfenster 
Südseite der Straße 

 zwischen Bushaltestelle und 
Am Eichholz 

  vorhanden 

Verkehrsverflüssigung Lichtsignalanlagen Taktung 1 – 2 dB(A) 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h  

tagsüber 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren  1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lennep  

Bornefelder Straße BLS 2.1 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete Lärm-

minderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Lärmschutzwall 
westlich der Danziger  

Straße 
  vorhanden 

Lärmschutzwand westlich ab Schwarzer Weg    vorhanden 

Lärmschutzfenster 
Südseite der Straße zwi-
schen Bushaltestelle und 

Am Eichholz 
  vorhanden 

Verkehrsverflüssigung Lichtsignalanlagen Taktung 1 – 2 dB(A) 
Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h  

tagsüber 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren  1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lennep  

Borner Straße BLS 2.2 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  2,1 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  70/50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 16.077 

LKW-Anteil  4,9 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Gewerbe 

Einwohnerdichte pro 100 m 11,3 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 238 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

65 / 27,3 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 63 / 39 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep  

Borner Straße 2.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung 

50 km/h Richtung Lennep 
70 km/h Richtung Bergisch Born 

1 - 2 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung und Vernetzung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert Trecknase bis Höhenweg 1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 50 km/h 

OD bis Haus Nr.105 2 – 2,5 dB(A)  kurzfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren Ringstraße bis Trecknase 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Lennep  

Borner Straße 2.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung 

50 km/h Richtung Lennep 
70 km/h Richtung Bergisch Born 

1 - 2 dB(A) Verkehrssicherheit vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung und Vernetzung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche saniert Trecknase bis Höhenweg 1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 50 km/h 

OD bis Haus Nr. 105 2 – 2,5 dB(A)  kurzfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren Ringstraße bis Trecknase 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Alt-Remscheid  

Hastener Straße 
Stadtgrenze bis Königstraße  

2.3 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,9 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch SMA11S, neu 

DTV aus BVZ 2010 9.838 

LKW-Anteil  2,2 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet, Gewerbe, Kerngebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 29,7 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 565 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

127 / 22,5 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 194 / 34 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Alt-Remscheid  

Hastener Straße 
Stadtgrenze bis Königstraße  

BLS 2.3 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Königstraße bis  
Dreiangelstraße 

1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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 Alt-Remscheid  

Hastener Straße 
Stadtgrenze bis Königstraße  

BLS 2.3 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Königstraße bis  
Dreiangelstraße 

1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 30 km/h 

nachts 1,5 – 2,5 dB(A) Verkehrssicherheit kurzfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Neuenkamper Straße BLS 2.4 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,3 km 

Anzahl Fahrstreifen 4  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 29.692 

LKW-Anteil  3,5 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Gemeinbedarf, Mischgebiet, Gewerbe 

Einwohnerdichte pro 100 m 20,6 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 268 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

67 / 25 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 83 / 31 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Süd 

Neuenkamper Straße BLS 2.4 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Lenneper Straße bis  

Bismarckstraße 
1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeitsüberwachung stationär   vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Bismarckstraße bis  

Wagenhalle 
1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Neuenkamper Straße BLS 2.4 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Lenneper Straße bis  

Bismarckstraße 
1 - 2 dB(A)  vorhanden 

Geschwindigkeits-
überwachung 

stationär   vorhanden 

Verkehrsverflüssigung 
Lichtsignalanlagen 

Taktung 
1 - 2 dB(A) 

Minderung Luft-
schadstoff NO2 

vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Bismarckstraße bis  

Wagenhalle 
1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Bliedinghauser Straße / Wermelskirchener Straße BLS 2.5 

Art der Straße 
innerstädtische Durchgangs- und Erschließungs-

straße 

Länge  1,6 km 

Anzahl Fahrstreifen 2  

Geschwindigkeitsbegrenzung  50 km/h 

Zustand Fahrbahnoberfläche lärmtechnisch AC11DS, teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 8.924 

LKW-Anteil  2,7 % 

FNP-Ausweisung Wohnen, Mischgebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 40 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 435 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

83 / 19% 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 94 / 22 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Süd  

Bliedinghauser Straße / Wermelskirchener Straße BLS 2.5 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Einigkeitsstraße bis Steinackerstra-
ße und Wermelskirchener Straße 

Hausnr. 29 bis OD 
1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren Burgers Straße bis Einigkeitsstraße 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Wermelskirchener Straße bis 

Hausnr. 29  
1 – 2 dB(A)  langfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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Süd  

Bliedinghauser Straße / Wermelskirchener Straße BLS 2.5 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche saniert 
Einigkeitsstraße bis Steinackerstra-
ße und Wermelskirchener Straße 

Hausnr. 29 bis OD 
1 – 2 dB(A)  vorhanden 

Fahrbahnoberfläche sanieren Burgers Straße bis Einigkeitsstraße 1 – 2 dB(A)  mittelfristig 

Lärmschutzfensterprogramm    mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren 
Wermelskirchener Straße bis 

Hausnr. 29  
1 – 2 dB(A)  langfristig 

Fahrbahnoberfläche sanieren lärmoptimierter Asphalt 2 - 5 dB(A)  langfristig 
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6.2 Steckbriefe 3. Priorität 

 

  

3. Priorität  

  
3.1 

Elberfelder 
Straße 

 
Nordstraße bis 

Hochstraße 

 
3.2  

BAB 1 Nord 
 

AS Lennep/ 
Lüttringhausen 
bis Stadtgrenze/ 
AS Wuppertal-

Ronsdorf 

 
3.3  

Rader Straße 
 
 

 
3.4  

Lenneper 
Straße 

 
Neuenkamper 
Straße bis Zur 

Bökerhöhe 

 
3.5  

Viering-
hausen/  

Güldenwerth/ 
Reinshagener 

Straße 
 

Art der Straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

überregionale 
Schnellverbindung 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

Länge  0,45  0,9 0,8 1,3 

Anzahl Fahrstreifen 2  2 2-4 2 

Geschwindigkeits-
begrenzung  

50 km/h  50 km/h 50 km/h 
teilweise 30 km/h, 

tags  

Zustand Fahrbahnober-
fläche lärmtechnisch 

AC11DS, neu  neu 
AC11DS, teilweise 
normal, teilweise 
saniert (bis OD) 

teilweise defekt, 
teilweise neu 

DTV aus BVZ 2010 9.281  11.704 31.690 10.868 

LKW-Anteil  1,6 %  5,9 % 15 % 1,9 % 

FNP-Ausweisung 
Mischgebiet, 

Kerngebiet, Woh-
nen, Grünflächen 

 
Wohnen, Misch-
gebiet, Grünflä-

chen 
Mischgebiet 

Mischgebiet, 
Gewerbe, Woh-
nen, Gemeinbe-

darf 

Einwohnerdichte  
pro 100 m 

88  28,7 27,4 88 

betroffene Einwohner  
über 50 dB(A) gesamt 

396  258 219 425 

betroffene Einwohner 
über 70 dB(A)  
über 24 Stunden (LDEN) 

58 / 15 %  33 / 13 % 28 / 13 % 8 / 2 % 

betroffene Einwohner 
über 60 dB(A) nachts 
(LNIGHT) 

77 / 19 %  40 / 16 % 32 / 15 % 55 / 13 % 

vorhandene  
lärmmindernde  
Maßnahmen 

Fahrbahnoberflä-
che saniert, 

LSA Taktung 

siehe gesonderten 
Steckbrief unter 

6.3 

teilw. Fahrbahn-
oberfläche saniert, 

ab OD durch 
Straße NRW 

Fahrbahnoberflä-
che saniert,  

LSA Taktung 

teilw. Geschwin-
digkeits-

beschränkung 
tagsüber,  

teilweise Fahr-
bahnoberfläche 

saniert 

geplante  
lärmmindernde 
Maßnahmen 

 
siehe gesonderten 

Steckbrief unter 
6.3 
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3. Priorität  

  
3.6 

Elberfelder 
Straße/ 

Wansbeck-
straße/ Nord-

straße 
 

 
3.7 

Poststraße/ 
Lüttring-

hauser Straße  
 

Kölner Straße bis 
Ringstraße 

 

 
3.8  

BAB 1 Mitte 
 
 
 

AS Remscheid 
bis AS Lennep/ 
Lüttringhausen  

 
3.9 Königs-

traße 
 
 
 

Schüttendelle bis 
Hastener Straße 

 
3.10 

Burger Straße  
 
 

ab Bliedinghau-
ser Straße 

Art der Straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

überregionale 
Schnellverbindung 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 
Erschließungs-

straße 

Länge  1,1 km 1,3  2,3 km 1,1 km 

Anzahl Fahrstreifen 4  2  2  2  

Geschwindigkeits-
begrenzung  

50 km/h 
teilweise 30 km/h, 

tags und 24h 
 50 km/h 

teilweise 30 km/h, 
tags 

Zustand Fahrbahnober-
fläche lärmtechnisch 

AC11DS, teilweise 
neu 

defekt  defekt teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 18.921 7.313-9.986  7.885 14.505 

LKW-Anteil  1,3 % 1,0 %  2,2 % 2,2 % 

FNP-Ausweisung 
Mischgebiet,  

Gemeinbedarf, 
Kerngebiet 

Wohnen, Misch-
gebiet, Kernge-

biet, Sondergebiet 
 

Wohnen, Misch-
gebiet, Gewerbe, 

Sondergebiet 

Wohnen, Gemein-
bedarf, Sonderge-

biet 

Einwohnerdichte  
pro 100 m 

44,5 51,3  59 48,6 

betroffene Einwohner  
über 50 dB(A) gesamt 

489 667  1358 535 

betroffene Einwohner 
über 70 dB(A)  
über 24 Stunden (LDEN) 

9 / 2 % 9 / 1 %  36 / 3 % <3 / - 

betroffene Einwohner 
über 60 dB(A) nachts 
(LNIGHT) 

37 / 8 % 51 / 8 %  65 / 5 % 21 / 4 % 

vorhandene lärmmin-
dernde Maßnahmen 

Fahrbahnoberflä-
che sa-

niert:Ludwigstraße 
bis Willy-Brandt-

Platz,  
LSA Taktung 

teilweise Ge-
schwindigkeits-
beschränkung, 

 

siehe gesonderten 
Steckbrief unter 

6.3 

Fahrbahnoberflä-
che saniert: Allee-

straße bis 
Parkstraße, teilw. 
Geschwindigkeits-

beschränkung, 
Kreisverkehr 
Hüttenstraße 

teilweise Ge-
schwindigkeits-
beschränkung 

geplante  
lärmmindernde 
Maßnahmen 

 
Fahrbahnoberflä-

che sanieren 
mittelfristig 

siehe gesonderten 
Steckbrief unter 

6.3 

Fahrbahnoberflä-
che sanieren: 
Parkstraße bis 

Hastener Straße 
langfristig  

Fahrbahnoberflä-
che sanieren 

langfristig 
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3. Priorität  

  
3.11  

Ringstraße 
 
 

Rader Straße bis 
Lüttringhauser Straße  

 
3.12  

BAB 1 Süd 
 

AS Lennep/ Lüttring-
hausen bis Stadtgren-

ze/ AS Wuppertal-
Ronsdorf 

 
3.13 

Haddenbacher 
Straße 

 
 

 
3.14 

Alleestraße/ 
Hochstraße 

 

 

Art der Straße 
innerstädtische Durch-
gangs- und Erschlie-

ßungsstraße 

überregionale Schnell-
verbindung 

innerstädtische Durch-
gangs- und Erschlie-

ßungsstraße 

innerstädtische 
Durchgangs- und 

Erschließungsstraße 

Länge  2,6  2,2 0,8 

Anzahl Fahrstreifen 2  2 - 4 2 - 4 

Geschwindigkeits-
begrenzung  

70/50 km/h   teilweise 30 km/h 
teilweise 30 km/h, 24 

h  

Zustand Fahrbahnober-
fläche lärmtechnisch 

teilweise defekt  
gummimodifizierter 

AC11DS, neu 
teilweise defekt 

DTV aus BVZ 2010 9.093-12.694  9.719-11.733 9.519 

LKW-Anteil  2,6-3,3 %  2,5 % 0,8 % 

FNP-Ausweisung 
Wohnen, Mischgebiet, 

Grünflächen 
 

Gewerbe, Mischgebiet, 
Grünflächen, Wohnen 

Kerngebiet, Gemein-
bedarf, Mischgebiet, 

Grünflächen 

Einwohnerdichte  
pro 100 m 

47,8  20 63,6 

betroffene Einwohner  
über 50 dB(A) gesamt 

1242  440 509 

betroffene Einwohner 
über 70 dB(A)  
über 24 Stunden (LDEN) 

0 / 0  <3 / - 0 / 0 % 

betroffene Einwohner 
über 60 dB(A) nachts 
(LNIGHT) 

51 / 4 %  11 / 3 % 0 / 0 % 

vorhandene  
lärmmindernde  
Maßnahmen 

teilweise Geschwindig-
keitsbeschränkung 

siehe gesonderten 
Steckbrief unter 6.3 

teilweise Geschwindig-
keitsbeschränkung, 
Fahrbahnoberfläche 

saniert 

Geschwindigkeits-
beschränkung, Licht-
signalanlage Taktung 

geplante  
lärmmindernde 
Maßnahmen 

teilweise Fahrbahnober-
fläche sanieren 

siehe gesonderten 
Steckbrief unter 6.3 
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6.3 Steckbriefe BAB 1 

Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Nord - Anschlussstelle Lennep/Lüttringhausen bis An schlussstelle 

Wuppertal-Ronsdorf  
BLS 3.2 

Art der Straße überregionale Durchgangsstraße 

Länge  3,1 km 

Anzahl Fahrstreifen 6  

Geschwindigkeitsbegrenzung  80 km/h für LKW �  3,5 t 

Zustand Fahrbahnoberfläche Splitmastix, normal 

DTV aus BVZ 2010 66.334 

LKW-Anteil  16,7 % 

FNP-Ausweisung  Wohnen, Mischgebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 72 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 2235 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

158 / 7 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 410 / 18 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Nord - Anschlussstelle Lennep/Lüttringhausen bis An schlussstelle 

Wuppertal-Ronsdorf  
BLS 3.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmoptimierter  
Asphalt (OPA) 

3 – 5 dB(A)  langfristig 

Die BAB 1 wurde in den Jahren 1995 bis 2000 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und  mit Schallschutzwänden und  -wällen ver-
sehen. Darüber hinaus wurden  lärmtechnische Schutzansprüche an Gebäuden mit einer schalltechnischen Untersuchung nach 
der 16. BImSchV 4 ermittelt und ausgeglichen. 
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Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Nord - Anschlussstelle Lennep/Lüttringhausen bis An schlussstelle 

Wuppertal-Ronsdorf  
BLS 3.2 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT    �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete Lärmmin-

derung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmoptimierter 
Asphalt (OPA) 

3 – 5 dB(A)  langfristig 

Die BAB 1 wurde in den Jahren 1995 bis 2000 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und  mit Schallschutzwänden und  -wällen ver-
sehen. Darüber hinaus wurden  lärmtechnische Schutzansprüche an Gebäuden mit einer schalltechnischen Untersuchung nach 
der 16. BImSchV 4 ermittelt und ausgeglichen. 
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Lennep / Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Mitte - zwischen Anschlussstelle Remscheid und Ansc hlussstelle 

Lennep/Lüttringhausen  
BLS 3.8 

Art der Straße überregionale Durchgangsstraße 

Länge  2,7 km 

Anzahl Fahrstreifen 6  

Geschwindigkeitsbegrenzung  80 km/h für LKW �  3,5 t 

Zustand Fahrbahnoberfläche Splitmastix, normal 

DTV aus BVZ 2010 66.855 

LKW-Anteil  16,1 % 

FNP-Ausweisung  Grünfläche 

Einwohnerdichte pro 100 m 85,8 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 604 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

12 / 2 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 42 / 7 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Lennep / Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Mitte - zwischen Anschlussstelle Remscheid und Ansc hlussstelle 

Lennep/Lüttringhausen  
BLS 3.8 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmoptimierter Asphalt 
(OPA) 

3 – 5 dB(A)  langfristig 

Die BAB 1 wurde in den Jahren 1995 bis 2000 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und  mit Schallschutzwänden und  -wällen ver-
sehen. Darüber hinaus wurden  lärmtechnische Schutzansprüche an Gebäuden mit einer schalltechnischen Untersuchung nach 
der 16. BImSchV 4 ermittelt und ausgeglichen. 
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Lennep / Lüttringhausen  

Bundesautobahn BAB 1  
Mitte - zwischen Anschlussstelle Remscheid und Ansc hlussstelle 

Lennep/Lüttringhausen  
BLS 3.8 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete Lärm-

minderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmmindernder Asphalt 
(OPA) 

3 – 5 dB(A)  langfristig 

Die BAB 1 wurde in den Jahren 1995 bis 2000 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und  mit Schallschutzwänden und  -wällen ver-
sehen. Darüber hinaus wurden  lärmtechnische Schutzansprüche an Gebäuden mit einer schalltechnischen Untersuchung nach 
der 16. BImSchV 4 ermittelt und ausgeglichen. 
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 Süd / Lennep  

Bundesautobahn BAB 1  
Süd - Anschlussstelle Remscheid bis Raststätte Rems cheid  

BLS 3.12 

Art der Straße überregionale Durchgangsstraße 

Länge  2,5 km 

Anzahl Fahrstreifen 6  

Geschwindigkeitsbegrenzung  80 km/h für LKW �  3,5 t 

Zustand Fahrbahnoberfläche Splitmastix, normal 

DTV aus BVZ 2010 65.692 

LKW-Anteil  15 % 

FNP-Ausweisung  Wohnen, Mischgebiet 

Einwohnerdichte pro 100 m 87,7 

betroffene Einwohner über 50 dB(A) gesamt 2192 

betroffene Einwohner über 70 dB(A) über 24 Stun-
den 

30 / 1 % 

betroffene Einwohner über 60 dB(A) nachts 65 / 3 % 

betroffene Schulen oder Krankenhäuser keine 
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Süd / Lennep  

Bundesautobahn BAB 1  
Süd - Anschlussstelle Remscheid bis Raststätte Rems cheid  

BLS 3.12 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung   LDEN  �  70 dB(A)   
                             LDEN  �  75 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L DEN  über 70 dB(A  

Maßnahme Ausführung 
erwartete  

Lärmminderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung für LKW 
einhalten 

Geschwindigkeitsüber-
wachung und Ahndung 

2 dB(A) 
verbesserte Verkehrs-

sicherheit 
mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmoptimierter Asphalt   
In diesem Bereich tech-

nisch nicht sinnvoll. 

Die BAB 1 wurde bis 2013 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften mit Lärmschutz  
(Wälle und Wände) versehen. Wo aktiver Lärmschutz nicht ausreichend war, wurden nach 16. BImSchV 4 gebäudetechnische 

Maßnahmen ausgeführt oder Ersatzzahlungen geleistet. 
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Süd / Lennep  

Bundesautobahn BAB 1  
Süd - Anschlussstelle Remscheid bis Raststätte Rems cheid  

BLS 3.12 

 
FNP 

  Wohnen   Gewerbliche Bauflächen 

  Mischgebiet   Sondergebiet 

  Kerngebiet   Gemeinbedarf 

  Dorfgebiet   Grünflächen 

 

 
Lärmbelastung    LNIGHT   �  60 dB(A)   
                              LNIGHT   �  65 dB(A) 
 
vorhandene Geschwindigkeits-
beschränkungen �  30 km/h 

tags 
nachts 
24 Stunden 

 

lärmmindernde Maßnahmen  L NIGHT  über 60 dB(A)  

Maßnahme Ausführung 
erwartete Lärm-

minderung 
weitere Effekte Zeitplanung 

Geschwindigkeits-
beschränkung für LKW 
einhalten 

Geschwindigkeitsüber-
wachung und Ahndung 

2 dB(A) 
verbesserte  

Verkehrssicherheit 
mittelfristig 

Fahrbahnoberfläche 
sanieren 

lärmoptimierter Asphalt   
In diesem Bereich tech-

nisch nicht sinnvoll. 

Die BAB 1 wurde bis 2013 auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften mit Lärmschutz  
(Wälle und Wände) versehen. Wo aktiver Lärmschutz nicht ausreichend war, wurden nach 16. BImSchV 4 gebäudetechnische 

Maßnahmen ausgeführt oder Ersatzzahlungen geleistet. 
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7. Kosten-/Nutzenrechnung 

Die Kosten für die einzelnen lärmmindernden Maßnahmen lassen sich derzeit nicht seriös abschätzen, 
denn insbesondere für die baulichen Maßnahmen wie Fahrbahnsanierungen, Erneuerung der Lichtsig-
nalanlagen oder Bau eines Kreisverkehrs sind in der Planung und Kalkulation eine Vielzahl anderer Fak-
toren zu berücksichtigen. Die Kosten für die genannten Maßnahmen liegen hier in Bereichen von 20.000 
€ für die Erneuerung einer Lichtsignalanlage einer einfachen Kreuzung bis zu  mehr als 3 Millionen € für 
die grundhafte Erneuerung einer Bundesstraße mit vielen Kreuzungen und Einbauten wie der Freiheit-
straße. Maßnahmen wie eine Geschwindigkeitsreduzierung liegen durch den geringen technischen Auf-
wand in der Regel unter 1000 €.  

Da der überwiegende Teil der lärmmindernden Maßnahmen die Aufgaben und Planungen der laufenden 
Verwaltung aufgreifen und nutzen, kann diese Kosten nicht allein der Lärmaktionsplanung zugeschlagen 
werden. 

Die Kosten des Lärms und der Nutzen einer kommunalen Lärmminderung gehen über die Einzelmaß-
nahmen weit hinaus und verstecken sich in verschiedenen volkswirtschaftlichen Kosten. 

-  Ausgaben für die Behandlung von Krankheiten, Fehlzeiten, die Produktionsausfälle verursachen, 
Minderleistungen durch Konzentrationsstörungen und Lärmstress im Bereich der Arbeit.  

-  Ein durch Lärm unattraktives Wohnumfeld mit Wertminderung der Immobilie, Mietpreisverfall und 
Leerständen. 

-  Lärm als nachgewiesen negativer Standortfaktor mit sinkenden Steuereinnahmen für die Kommu-
ne durch Nichtansiedlung von Geschäften mit gehobenem Bedarf, weiterer Dienstleister und mittle-
rer und oberer Einkommensgruppen, geringerer Grundsteuern und Mieten. 

Inzwischen gibt es eine Reihe von Studien der Immobilienbranche, die für die Bewertung einer Immobilie 
seit längerem auch die Lärmsituation als Faktor einbezieht. Im Handbuch des Umweltbundesamtes 
„silent city“ aus dem Jahr 2008 19 werden die Ergebnisse genannt:  

- ab 45 dB(A) Tageswert sind Effekte auf die Immobilienwerte nachweisbar 

- um 0,5 bis 1,26 % je dB(A) sinkende Mieten  

- der Wert eines Wohngebäudes nimmt um 0,5 % und mehr je Dezibel ab bei Lärmpegeln über 50 
dB(A) 

- Verlust von mietbezogenen Steuern von 2 € je Dezibel pro Einwohner und Jahr bei Lärmpegeln 
über 50 dB(A) 
 

Als deutliche Vorteile einer konsequenten und langfristigen kommunalen Lärmminderung ergeben sich 
eine Verbesserung der Gesundheitssituation, der Standortqualität und Attraktivität, der Lebensqualität, 
der Luftgüte und Verkehrssicherheit, ein Sinken volkswirtschaftlicher Kosten, höhere Immobilienwerte 
und Steuereinnahmen 19. 
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8. Öffentlichkeitsbeteiligung und Ergebnis der Offe nlage 

Um der Öffentlichkeit ausreichend Zeit zu geben, sich mit den Maßnahmen und Strategien des Lärmaktionsplans 
zu befassen, wurde ein Offenlageverfahren gewählt. Der Entwurf des Lärmaktionsplans konnte in der Zeit vom 7. 
Dezember 2015 bis 22. Januar 2016 online auf www.remscheid.de und im Fachdienst Umwelt eingesehen wer-
den. Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange angeschrieben und informiert. Die wesentlichen Punkte der 
eingegangenen Stellungnahmen werden im Folgenden aufgeführt und aus Sicht der Lärmaktionsplanung bewer-
tet.  
 
 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des L ärmaktionsplans 
 
Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

29.11.2015 
Nr. 1, privat 

Der Straßenbelag des Höhenweg in Lennep ist 
schadhaft und verursacht durch den Verkehr 
tagsüber und nachts Lärmbelastungen.  
Der Höhenweg wird als Ausweichstrecke für die 
Kreuzung Trecknase genutzt, LKW fahren sich in 
den angrenzenden Straßen fest. 
Der Höhenweg wird als „Rennstrecke“ mit erhöh-
tem Lärmpegel genutzt. 
 

Der Höhenweg ist nicht Bestandteil des  Hauptstra-
ßennetzes im Lärmaktionsplan. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
an die zuständigen Verwaltungsstellen zur Prüfung 
weitergeleitet. 
 
 

Anmerkung:  Die folgenden eingegangenen Stellungnahmen 
beziehen sich u.a. auf die Ringstraße ohne genaue-
re Angabe des Abschnitts, aber mit Bezug auf die  
aktuelle Planung und Umsetzung einer Fahrbahn-
sanierung der Ringstraße. Daher wird im Folgenden 
davon ausgegangen, dass es jeweils um den Be-
reich der Ringstraße zwischen Trecknase und Ra-
der Straße geht. 

8.12.2015, 
Nr. 2, privat 

 

Freiheitstraße:  
Für den Umbau der Freiheitstraße gab es be-
reits Finanzmittel im Haushalt, die jetzt in den 
Eigenanteil zur Sanierung der Alleestraße flie-
ßen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bergisch Born: 
Die B51 hat keine überregionale Bedeutung 
mehr, die Umgehung wurde daher in der Priori-
tät zurückgestuft. Der Umbau der Trecknase-
Kreuzung wurde dem vorgezogen. 

 
 
 
 
 

 

 

zu Freiheitstraße: 
Die Aufwertung der Freiheitstraße ist Bestandteil 
des Stadtentwicklungskonzeptes für den Stadtteil 
Stachelhausen. Es fand hierzu eine Planungs-
werkstatt im Jahr 2009 statt. Die optimale ver-
kehrstechnische Lösung wurde durch ein Ver-
kehrsgutachten  bestimmt. Fördermittel für den 
Umbau der Freiheitstraße im Zusammenhang mit 
dem STEK Stachelhausen aus dem Programm 
„Stadtumbau West“ konnten nicht gewonnen wer-
den, für die Beantragung sind jedoch Finanzmittel 
im Haushalt vorzusehen, daher war diese Summe 
im Haushalt enthalten. 

zu Bergisch Born: 
Die Umgehung B 51n wurde im Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 als zu untersuchende Strecke 
vorgeschlagen. (Der BVWPlan ist noch nicht ab-
schließend bewertet, Referentenentwurf steht 
noch aus.) Eine Rückstufung ist nicht erfolgt. 

  Planungen zum Umbau der Trecknase-Kreuzung 
laufen bereits seit vielen Jahren, u.a. wurden be-
reits 2010 Umbauvarianten für den Kreuzungsbe-
reich gutachterlich unter Beteiligung von Straßen 
NRW geprüft. Der Umbau wurde mit der Aufgabe 
der Umgehungsstraße B229n im Jahr 2012 unab-
hängig von anderen Planungen erforderlich. 
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 Ringstraße: 

1. Die Ringstraße steht an 11. Stelle der Prioritä-
tenliste, die vorgeschlagenen lärmmindernden 
Maßnahmen sind auch dem Gutachten zum 
DOC-Verfahren zu entnehmen.  

 

 

 

 

2. Kostengünstiger ist ein LKW-Durchfahrverbot 
und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 
km/h sowie Blumeninseln und Holperschwellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Straßenabschnitte mit mehr Lärmbetroffenen 

sollten vor der Ringstraße mit weniger Belaste-
ten behandelt werden. 

Kölner Straße: 

1. Die Robert-Schumacher-Straße kann nicht als 
LKW-Umlenkung genommen werden, da sie als 
Ersatzstandort für Veranstaltungen vorgesehen 
ist. 

2. Die geplante Verkehrsführung an der Treckna-
se mit zweispurigem Linksabbieger aus Rich-
tung Remscheid führt zu Stau in der Kölner 
Straße und höherer Lärmbelastung. 

 

 

 

3. Es ist zu befürchten, dass die Kölner Straße 
eine gute Ausweichroute für DOC-Besucher 
wird. Dies ist durch eine Beschilderung an der 
Trecknase zu verhindern. 

 

 

 

 

zu Ringstraße: 

zu 1.   
Im Lärmaktionsplan wird darauf hingewiesen, 
dass Maßnahmen zur Lärmminderung mit ande-
ren Planungen abgestimmt werden müssen. Ins-
besondere bei großem Kostenvolumen ist auf Sy-
nergieeffekte zu achten, so dass die rein lärm-
technische Prioritätenliste nicht der tatsächlichen 
Umsetzung entsprechen kann. 
Im Lärmaktionsplan wurden andere Planverfahren 
wie zur Kreuzung Trecknase berücksichtigt.  

zu 2.   
Die Verlagerung von LKW-Verkehr ist in diesem 
Straßenabschnitt nicht möglich, da sonst mangels 
Ausweichrouten angrenzende Wohngebiete mit 
Verlagerungen belastet würden. 
Die Ringstraße ist für diesen Bereich im klassifi-
zierten Straßennetz als überregional bedeutsam 
und Bundesstraße eingestuft, und muss die gege-
bene Verkehrsmenge abwickeln können. Daher 
sind den Verkehrsfluss einschränkende Maßnah-
men nicht durchführbar.   
Zudem müssen an diesen Straßen weitere Belan-
ge wie die Ver- und Entsorgung berücksichtigt 
werden, die an den meisten großen Straßen nicht 
nur die Gehwegbreiten sondern auch den Fahrbe-
reich in Anspruch nehmen und freizuhalten sind. 

zu 3.   
Zur Priorisierung der Ringstraße siehe „allgemein“ 
unten. 

Kölner Straße: 

zu 1.   
Eine LKW-Umleitung ist noch zu prüfen. In diesem 
Verfahren wird auch dieser Aspekt zu betrachten 
sein. 

zu 2.   
Die Neuplanung des Knotenpunkts Trecknase 
verbessert die bereits seit Langem bestehenden 
Verkehrsprobleme in diesem Bereich. Zwei Ab-
biegespuren bieten mehr Platz zum Aufstellen der 
ankommenden Fahrzeuge und vermindern ledig-
lich einen längeren Rückstau auf der Lenneper 
Straße. Eine höhere Kfz-Anzahl und eine höhere 
Lärmbelastung ist dadurch nicht gegeben. 

zu 3.   
Die Verkehrsführung zum DOC wird über ein 
Parkleitsystem mit deutlicher Beschilderung über 
die kürzere Strecke mit direkter Anbindung zu 
Parkmöglichkeiten über die Ringstraße gelenkt. 
Das DOC selbst wird ebenfalls ausgeschildert 
werden. 
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 4. Aufgrund der Entwidmung der Wupperstraße 
kommt es zu verstärktem LKW-Anlieferverkehr. 

 

 

 

 

 

5. Die Maßnahme „Boulevard Kölner Straße“ wird 
auch durch den Wegfall von Gehwegfläche am 
Hertiegebäude erschwert.  

 

 

 

 

 
allgemein: 

Die Prioritätenliste des Lärmaktionsplans sollte 
nach Reihenfolge abgearbeitet werden. 

 

 

zu 4.   
Verkehrszählungen in der Wupperstraße haben 
ergeben, dass 60 bis 80% des Schwerlastver-
kehrs Linienbusse sind (14 Fahrten pro Stunde). 
Diese werden zukünftig über Mühlenstraße, 
Spielberggasse und Am Stadion geführt.  Aus 
diesen Zahlen und der Verkehrssituation ist nicht 
mit verstärktem LKW-Verkehr über die Kölner 
Straße aufgrund des Wegfalls der Wupperstraße 
zu rechnen. 

zu 5.   
Planungen zum „Boulevard Kölner Straße“ sind 
im Gesamtzusammenhang der Verkehrsbezie-
hungen zu sehen und hinsichtlich Lärmminde-
rung noch abzustimmen. Derzeit ist diese Maß-
nahme als Option zu sehen. Der aktuelle Pla-
nungsstand zur Wiedernutzung des „Hertiege-
bäudes“ sieht keine Inanspruchnahme des Geh-
weges vor. 

allgemein: 

Die Prioritätenliste ist unter rein lärmtechnischen 
Gesichtspunkten nach den Vorgaben des § 47 a-f 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) erstellt. Es besteht keine zwingende Vor-
gabe, nach dieser Reihenfolge Maßnahmen zu 
erarbeiten und umzusetzen, da auch die techni-
sche und finanzielle Umsetzbarkeit beachtet wer-
den müssen. Maßnahmen, die aus Gründen der 
Verkehrssicherheit, der Möglichkeit, Fördermittel 
in Anspruch zu nehmen oder weiteren stadtpla-
nerischen Erfordernissen früher umgesetzt wer-
den können, kommen auch der Lärmminderung 
und dem Schutz der Anwohner zugute. 
Dadurch wird auch vermieden, dass Lärmschutz 
an den weiteren betroffenen Straßen nicht ausge-
führt würde, wenn es bei einer Maßnahme höhe-
rer Priorität zu Verzögerungen käme.  

15.01.2016, 
Nr. 3,  
Polizei-
präsidium  
Wuppertal 

1. Kurzfristige Lärmminderung kann nur über 
geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen er-
reicht werden.  

    - Diese müssen nach Erfahrung der Polizei 
auch überwacht werden, um erfolgreich zu 
sein. Dieser Aufwand sollte berücksichtigt 
werden. Die Stadt Remscheid sollte auch ei-
genes Personal zur Überwachung einsetzen, 
da die Polizei hierzu flächendeckend nicht in 
der personellen Lage ist. 

 

zu 1.   
 

 
    - Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-

men.  Eine Überwachung, um die Wirksamkeit zu 
gewährleisten, wird auch von Seiten der Stadt 
Remscheid dringend empfohlen.  
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     - Für die Einrichtung der Geschwindigkeitsbe-
schränkung muss die Bedeutung der Straße 
berücksichtigt werden und der Verkehrsfluss 
hinsichtlich Schaltung der Lichtsignalanla-
gen angepasst werden. In der Freiheitstraße 
wird dies als kaum erreichbar gesehen. 

 

    - Es könnte sich ein positiver Effekt hinsicht-
lich der Verkehrssicherheit ergeben. 

    - Geschwindigkeitsüberwachungen sollten an 
allen Strecken mit Beschränkungen gleich-
berechtigt überwacht werden. 

2.   Es werden „betroffene Schulen und Kran-
kenhäuser“ genannt, jedoch keine Einrich-
tungen für Kinder oder Senioren, die eben-
falls schutzbedürftig sind. Teilweise sind 
Geschwindigkeitsreduzierungen aufgrund 
dieser Schutzbedürftigkeit vorhanden (z.B. 
Bergisch Born). An anderen Stellen sollte 
dies ebenfalls vorgesehen werden. 

3.   Der motorisierte Fahrverkehr wird aufgrund 
der Topografie auch in Zukunft favorisiert 
bleiben. 

4.   Änderungen von Verkehrsführungen des 
Fahrradverkehrs müssen sich an den 
schwächsten Verkehrsteilnehmern (Senio-
ren und Kinder) orientieren. 

5.   Die Verlagerung von PKW-Fahrten auf den 
ÖPNV bedarf einer intensiven „Überzeu-
gungskampagne“ mit erweiterten Strecken-
angeboten und engerer zeitlicher Taktung 
bzw. eines Bus-Pendelverkehrs. 

 

   - Die Einrichtung von Geschwindigkeitsreduzie-
rungen und ihre Überwachung sind gerade we-
gen der genannten Aspekte im Einzelfall noch 
zu prüfen. Ein guter Verkehrsfluss und die erfor-
derliche Anpassung der Lichtsignalanlagen wird 
berücksichtigt. Dies wurde für die Freiheitstraße 
bereits mit einem ersten Verkehrsgutachten vor-
geprüft.  

   - Wird zur Kenntnis genommen. 

 
   - Die Maßnahmen erfolgen auch aus Lärmschutz-

gründen zur Gefahrenabwehr und sind daher 
gleichberechtigt. 

zu 2.   
Die Beschränkung auf „betroffene Schulen und 
Krankenhäuser“ entspricht den Vorgaben der 
Umgebungslärmrichtlinie. Für die Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans wird die Ausweitung auf 
die genannten sensiblen Nutzungen geprüft. 

 

zu 3.   
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
zu 4.   

Dieser Hinweis wird unter dem Kapitel 5.1.2.4 
„Langfristige Strategien“ aufgenommen. 

 
zu 5.   

Langfristig ist der ÖPNV mindestens zu erhalten, 
besser jedoch, auszubauen. Dies ist unter Kapi-
tel 5.1.2.2 „Geplante Maßnahmen in den nächs-
ten fünf Jahren“ aufgenommen und wird in Kapi-
tel 5.1.2.4 „Langfristige Strategie“ betont. 

18.01.2016, 
Nr. 4,  
Handwerks-
kammer Düs-
seldorf und  
Kreishandwer-
kerschaft 
Remscheid 

Ziele und Strategien zur Reduzierung verkehrs-
bedingter Lärmemissionen werden begrüßt. Die 
Planung und Umsetzung von lärmmindernden 
Maßnahmen muss die Erreichbarkeit der Stand-
orte der Handwerksbetriebe berücksichtigen und 
die innerstädtischen Wirtschaftsverkehre müs-
sen gewährleistet werden. 

1. Das breite Spektrum potentieller Maßnahmen 
wäre genauer zu betrachten. Eine „Stadt der 
kurzen Wege“, die Aufwertung und Sanierung 
der Fußwege sowie ein Fußwegekonzept wird 
befürwortet.  
Das Konzept „City-Maut“ (S. 24) wird grund-
sätzlich abgelehnt und soll gestrichen werden. 
Die Kosten für Logistik würden steigen, die 
Innenstadt für Externe aus ländlichen Gebie-
ten und gegenüber City-Randlagen an 

Der Lärmaktionsplan behandelt mit dem  Hauptver-
kehrsstraßennetz  die wesentlichen Verkehrsver-
bindungen, die in ihrer Funktion erhalten bleiben 
müssen. Dies wird in Kapitel 5.1.2.4 „Langfristige 
Strategien“ bereits bekräftigt. 

 

zu 1. City-Maut:  
Wird hier nur beispielhaft im Zusammenhang mit 
zukünftigen alternativen Mobilitätskonzepten ge-
nannt, die im Einzelnen individuell für Remscheid 
noch zu entwickeln sind.  
Eine City-Maut ist nicht Gegenstand der aktuellen 
Planung. 
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 Kaufkraft und Attraktivität verlieren. Vermut-
lich würde durch Umfahrung erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen entstehen. 

2.  Die Erneuerung der Straßenoberflächen mit 
lärmminderndem Asphalt wird als das Mittel 
der Wahl gesehen und angeregt, diesem 
soweit möglich Priorität einzuräumen, zumal 
dann auf eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung verzichtet werden kann. 

3.  Alle Maßnahmen zur Verkehrsverflüssigung 
werden befürwortet, wie die Vernetzung der 
Lichtsignalanlagen, die vor allem für die 
Freiheitstraße von großer Relevanz sei. 

4.  Maßnahmen der Straßenraumgestaltung 
werden kritisch gesehen, da sie generell 
durch mehr Anfahr- und Bremsvorgänge 
dem Verkehrsfluss und der Lärm- und Luft-
schadstoffminderung entgegenwirken, es sei 
denn aus Gründen der Verkehrssicherheit. 
Zudem fallen in der Regel Parkplatzflächen 
weg, die jedoch für Kunden bleiben sollten. 
Für diese Maßnahmen sollten die Betriebe 
einbezogen werden. 

 
5.  Für die Planung von Verkehrsverlagerungen 

sollte die örtliche Vertretung der Wirtschaft 
eingebunden werden. 

 
6.  LKW-Navigation wird befürwortet. 

 

7.  Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit insbesondere 
bei sensiblen Nutzungen (Schulen, Kinder-
gärten) werden befürwortet. Darüberhinaus 
werden Beschränkungen vor allem an 
Hauptverkehrsstraßen nicht mitgetragen, da 
sie den Verkehrsfluss („Grüne Welle“, 
ÖPNV) behindern können. 
Es wird empfohlen, zugunsten des lärmmin-
dernden Asphalts auf Geschwindigkeitsbe-
schränkungen zu verzichten.  

8.  Das geplante Lärmschutzfensterprogramm 
wird befürwortet. Es wird angeregt, hierzu 
Kontakt mit der Innung aufzunehmen. 

 

 

 

 

zu 2.  
Die Maßnahmenplanung enthält bereits diesen 
Aspekt. 

 

 

zu 3.  
Aussage wird zur Kenntnis genommen. Die Er-
neuerung und Vernetzung der Lichtsignalanlagen 
in der Freiheitstraße ist kurzfristig geplant. 

zu 4.  
Die Möglichkeit, Lärmminderung über eine ver-
änderte Straßenraumgestaltung zu erreichen, ist 
zur Zeit für die Kölner Straße eine Option. Die 
konkrete Planung muss alle Aspekte berücksich-
tigen und die betroffenen Betriebe einbinden. 
Derzeit ergibt sich nur für die Freiheitstraße auf 
der Grundlage des Verkehrsgutachtens lediglich 
in einem kleinen Bereich die Möglichkeit, Fahr-
streifen von der Bebauung abzurücken. Park-
streifen sind nicht betroffen. 

zu 4. und 5.  
Die Anregung, die örtlichen Betriebe und ihre 
Vertretung in wesentliche Veränderungen einzu-
binden, wird aufgenommen. 

zu 6.  
Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

zu 7.  
Geschwindigkeitsbeschränkungen sind noch in 
einer Einzelfallprüfung zu entscheiden, bei der 
Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss ebenfalls 
geprüft werden. Lärmmindernder Asphalt und op-
timaler Verkehrsfluss sind vorrangig vorgesehen. 
Bis zur Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahme 
ist aus Gründen der Gefahrenabwehr eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung zu prüfen. 

 

zu 8.  
Die Anregung wird für das weitere Verfahren auf-
genommen. 
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 9.  Die Festlegung „Ruhiger Gebiete“ scheint 
hinsichtlich Gebietszuschnitt und Zielsetzung 
unklar. Diese dürfen nicht zu Einschränkun-
gen von betrieblichen Tätigkeiten führen. 

 

zu 9.  
Die Festlegung „Ruhiger Gebiete“ ist im Sinne 
der Umgebungslärmrichtlinie eine stadtplaneri-
sche Vorgabe. Weitergehendes geltendes Recht 
wird nicht berührt.    

 
28.01.2016, 
Nr. 5,  
Heimatbund 
Lüttring-
hausen e.V. 
 

1.  Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmakti-
onsplan wurde im Verfahren zum Ausbau der 
Ringstraße mit lärmminderndem Asphalt nicht 
abgewartet, die Rechtmäßigkeit wird ange-
zweifelt. 

 

 

 

 

 
2.  Die Ringstraße steht an 11. Stelle der Prioritä-

tenliste des Lärmaktionsplans und hat daher 
weniger Betroffene als z.B. die Freiheitstraße 
auf Platz 1.  Im Sinne des Gesundheitsschut-
zes der Betroffenen wird gebeten, die Liste 
nach Priorität abzuarbeiten und den Be-
schluss zur Ringstraße zu überdenken. 

zu 1.   
Die Sanierung der Ringstraße zwischen Treck-
nase und Rader Straße ist bereits seit vielen 
Jahren in der Planung und wurde durch die Nie-
derlegung der Alternative B 229n wieder aktuell 
erforderlich.  Der Ausbau der Ringstraße ist 
rechtlich ein eigenständiges Verfahren. 
Im Lärmaktionsplan wurden andere Planverfah-
ren wie z.B. zur Kreuzung Trecknase hinsichtlich 
Synergien berücksichtigt, daher sind die dort 
entwickelten lärmmindernden Maßnahmen im 
Lärmaktionsplan aufgenommen worden. 

zu 2.   
Die Prioritätenliste ist unter rein lärmtechnischen 
Gesichtspunkten nach den Vorgaben des § 47 a-
f BImSchG erstellt. Es besteht keine zwingende 
Vorgabe, nach dieser Reihenfolge Maßnahmen 
zu erarbeiten und umzusetzen, da auch die 
technische und finanzielle Umsetzbarkeit beach-
tet werden muss. Maßnahmen, die aus Gründen 
der Verkehrssicherheit, der Möglichkeit, Förder-
mittel in Anspruch zu nehmen oder weiteren 
stadtplanerischen Erfordernissen früher umge-
setzt werden können, kommen auch der Lärm-
minderung und dem Schutz der Anwohner zugu-
te. 
Dadurch wird auch vermieden, dass Lärmschutz 
an den weiteren betroffenen Straßen nicht aus-
geführt würde, wenn es bei einer Maßnahme hö-
herer Priorität zu Verzögerungen käme.  Der 
Ausbau der Ringstraße ist rechtlich ein eigen-
ständiges Verfahren. 

31.01.2016, 
Nr. 6, privat 

Die Fahrbahnoberfläche im oberen Bereich der 
Bliedinghauser Straße ist defekt und führt zu 
Lärmbelastungen. 

Die grundlegende Sanierung dieses Bereiches ist 
für spätere Jahre vorgesehen. Eine Prüfung des 
konkreten Schadens und ob eine zwischenzeitliche 
Behebung möglich wäre, erfolgt zeitnah. 
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02.02.2016, 
Nr. 7, 
IHK W-SG-
RS 

Die Bergische IHK unterstützt den politischen 
Willen, Maßnahmen zur Lärmminderung um-
zusetzen, wenn dabei die wirtschaftlichen Be-
lange ausreichend berücksichtigt werden. Der 
Lärmaktionsplan sollte als Treiber für ein um-
fangreiches Sanierungsprogramm von Straßen 
und Brücken genutzt werden. 

1. Um ambitionierten Umweltschutz zu erreichen, 
fehlen konkrete Angaben zur Finanzierung der 
geplanten Lärmminderungsmaßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Lärmaktionsplan entwickelt keine unmittel-
bare Bindungswirkung und gibt lediglich Hin-
weise auf Lärmprobleme im Rahmen von Be-
bauungsplanverfahren für den Planer. 

 

 

3. „Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bau-
leitplanung (S. 16, planerische Maßnahmen) 
dürfen die wirtschaftliche Entwicklung der Un-
ternehmen nicht behindern bzw. Unternehmen 
mit nachträglichen Anordnungen unverhältnis-
mäßig belasten.“ 

 

 

4. Die Deckung des  Wohnraumbedarfs über 
Baulückenschließung und Verdichtung kann 
dem Lärmschutz dienen. Dies führt zu zusätzli-
chem Lärm während der Bauphase. Diese As-
pekte sollten in den Lärmaktionsplan aufge-
nommen werden. 

5. Geschwindigkeitsbeschränkungen im Haupt-
verkehrsstraßennetz werden auch für die 
Nachtzeit abgelehnt. Es werden Verschlechte-
rungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen befürchtet. 

 

 

Die Stellungnahmen wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 1.  
Da viele Maßnahmen wie die Sanierung der 
Fahrbahnoberflächen mit anderen Planungen 
und Fördermöglichkeiten und zeitlich abgestimmt 
werden müssen, kann derzeit noch kein ver-
wendbarer Kostenrahmen ermittelt werden. Die 
umfangreicheren Maßnahmen, die nicht im 
Rahmen der laufenden Verwaltung abgewickelt 
werden können, werden einzeln konkret geplant, 
kalkuliert und in der Regel den politischen Aus-
schüssen nochmals zur Umsetzung vorgelegt. 
Dies berücksichtigt eine vernünftige Haushalts-
führung. Die Maßnahmenliste des Lärmaktions-
plans enthält dennoch bereits einen zeitlichen 
Umsetzungsrahmen. 

zu 2.  
Der Lärmaktionsplan ist von Seiten der Pla-
nungs- und Genehmigungsbehörden bei allen 
Vorhaben zu berücksichtigen. Die zugrunde lie-
gende Lärmkartierung ist insbesondere in Bau-
genehmigungsverfahren hinsichtlich des bauli-
chen Lärmschutzes zu beachten. 

zu 3.  
Bauleitplanverfahren unterliegen den geltenden 
rechtlichen Vorgaben für die Abwicklung dieser 
Verfahren, in denen alle Belange abgewogen 
werden müssen. Der Lärmschutz zählt dazu.  
Die zitierte Übersicht von Maßnahmen im Lärm-
aktionsplan Remscheid sind beispielhaft ge-
meint. Dies wird im abschließenden Lärmakti-
onsplan als Hinweis ergänzt. 

zu 4.  
Die Lärmaktionsplanung behandelt nicht Lärm-
immissionen, die aus zeitlich begrenzten Projek-
ten wie Bauvorhaben resultieren. Diese werden 
über die geltenden rechtlichen Vorschriften be-
grenzt. 

zu 5.  
Aufgrund der geringeren Verkehrsbelastung zur 
Nachtzeit ist bei einer Geschwindigkeitsreduzie-
rung an den Remscheider Hauptstraßen nicht mit 
wesentlichen Verschlechterungen des Verkehrs-
flusses zu rechnen. Demgegenüber steht die 
auch nachts hohe und besonders gesundheits-
schädigende Lärmbelastung. 
Geschwindigkeitsreduzierungen sind noch in  
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6.  Verkehrsverflüssigung wird befürwortet. Der 
Lärmaktionsplan sagt jedoch aus, dass sich 
„Grüne Welle“ nicht sicherstellen lässt. Die 
Koordination der Lichtsignalanlagen soll ge-
prüft werden. 

 

 

  
7.  Befürwortet werden: LKW-Navigation, weitere 

lärmmindernde Maßnahmen an der Schiene 
durch die Deutsche Bahn, Schallschutzfens-
terprogramm als Ergänzung zu den aktiven 
Maßnahmen. 

Einzelfallprüfungen zu entscheiden. 

zu 6.  
Die überwiegende Zahl der Hauptstraßen hat 
verhältnismäßig wenige Lichtsignalanlagen und 
viele andere Störfaktoren, so dass hier zumin-
dest eine Koordination der Anlagen eingerichtet 
ist. Eine „Grüne Welle“ über eine Lichtsignalan-
lagensteuerung ist für die Freiheitstraße und für 
den Bereich Ringstraße zwischen den beiden 
Autobahnauffahrten vorgesehen. 

zu 7.  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

04.02.2016, 
Nr. 8, privat 

1.  Die Priorisierung der Lärmbelastungen im 
Lärmaktionsplan ist einzuhalten. Die Prioritä-
ten werden willkürlich verschoben, wenn an-
dere Straßenabschnitte in der Umsetzung 
vorgezogen werden, eine größere Anzahl 
Menschen ist dadurch länger Lärmbelastun-
gen ausgesetzt, insbesondere Nr. 1- Freiheits-
traße und Nr. 2-Lenneper Straße. 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Die Kosten für lärmmindernden Straßenbelag 

sowie die Folgekosten sind hoch, ein Zeit- und 
Finanzierungsplan zur Abarbeitung nach Prio-
ritätenliste ist vorzulegen. Die Wirksamkeits-
dauer des lärmreduzierenden Asphalts ist zu 
benennen. 
 

 

 

 

 

 

 
Die Herstellungskosten für lärmmindernden 
Asphalt lohnen sich nur, wenn dies für alle be-
troffenen Straßen ausgeführt wird. 
 

 

 

zu 1.  
Die Prioritätenliste ist unter rein lärmtechnischen 
Gesichtspunkten nach den Vorgaben des § 47 a-
f BImSchG erstellt. Es besteht keine zwingende 
Vorgabe, nach dieser Reihenfolge Maßnahmen 
zu erarbeiten und umzusetzen, da auch die 
technische und finanzielle Umsetzbarkeit beach-
tet werden muss. Maßnahmen, die aus Gründen 
der Verkehrssicherheit, der Möglichkeit, Förder-
mittel in Anspruch zu nehmen oder weiteren 
stadtplanerischen Erfordernissen früher umge-
setzt werden können, kommen auch der Lärm-
minderung und dem Schutz der Anwohner zugu-
te. 
Dadurch wird auch vermieden, dass Lärmschutz 
an den weiteren betroffenen Straßen nicht aus-
geführt würde, wenn es bei einer Maßnahme hö-
herer Priorität zu Verzögerungen käme.  

zu 2.   
Die Maßnahmenliste des Lärmaktionsplans be-
rücksichtigt die Finanzierbarkeit, Fördermöglich-
keiten und zeitliche Umsetzbarkeit sowie hin-
sichtlich der Fahrbahnsanierungen den aktuellen 
Ausbauzustand. Die konkrete Umsetzung, Fi-
nanzierung und Abwicklung unterliegt jedoch je-
weils den aktuellen Bedingungen hinsichtlich  der 
personellen, finanziellen/ haushaltstechnischen, 
planungstechnischen und förderfähigen Möglich-
keiten. 
Die Wirksamkeitsdauer lärmmindernder Stra-
ßenbeläge für den innerstädtischen Bereich wird 
derzeit annähernd mit der herkömmlicher Beläge 
angegeben. 
 
Alle betroffenen Straßen gleichzeitig mit lärm-
minderndem Asphalt auszustatten ist technisch, 
zeitlich und personell nicht durchführbar. Zudem 
wäre eine Verschwendung von Finanzmitteln ge-
geben, wenn bereits sanierte Fahrbahnoberflä-
chen kurzfristig zugunsten des lärmmindernden 
Asphalts wieder umgebaut werden müssten.  



 Lärmaktionsplan    

  

107 

 
Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

  

 

Weniger kostenintensive Maßnahmen sind zu 
bevorzugen, wie Geschwindigkeitsreduzierun-
gen, intelligente Ampelschaltung, Verlagerung 
von Schwerlastverkehr auf die Autobahn. 

Durch die kostenintensive Erneuerung der Ring-
straße müssen stärker belastete Straßen län-
ger auf eine Sanierung warten. Die Gesundheit 
der dort wohnenden Menschen ist massiv be-
droht.  

3. Ringstraße: 

3. a   
Die Notwendigkeit eines lärmreduzierenden 
Belages wird bestritten. Es sollten andere 
Maßnahmen, wie im Gutachten der LK Argus 
für die Freiheitstraße und Lenneper Straße 
ausgewählt, angewendet werden, da sie bei 
der geringeren Belastung an der Ringstraße 
ausreichend sind. Dazu gehören Verringerung 
der Fahrspuren und Pflanzung von Bäumen, 
Verlagerung des Fernverkehrs auf die Auto-
bahn, Geschwindigkeitsreduzierung, Ampel-
schaltung. 
Diese Maßnahmen sind umsetzbar, da der 
Fernverkehr z.B. über die  neue Anschlussstel-
le Blume statt über die Umgehung der Ring-
straße geführt werden kann. 
 

 

Langfristig ist grundsätzlich der Einsatz lärmmin-
dernden Asphalts vorgesehen, soweit technisch 
möglich. 

Zu den genannten alternativen, weniger kostenin-
tensiven Maßnahmen siehe Erläuterung unter 
Punkt 3.  

 

Zur Frage der Prioritätenliste siehe Erläuterung 
unter Punkt 1. 

 

 

 
zu 3. a  
Zum Zeitpunkt des Gutachtens der LK Argus GmbH 
für die Freiheitstraße und die Lenneper Straße 
(2009) waren spezielle lärmreduzierende Straßen-
beläge noch in der Entwicklung und Erprobung, so 
dass diese nicht in der heutigen Relevanz betrach-
tet werden konnten. Ziel des Gutachtens war zu-
dem, Maßnahmenvorschläge zusammenzustellen, 
die sowohl für die Luftschadstoff- als auch für die 
Lärmreduzierung positive und keine gegenseitig 
negativen Effekte haben. Eine konkret auf den 
Einzelfall bezogene Wirksamkeit oder Anwendbar-
keit beinhaltet das Gutachten nicht. Es war durch 
weitere Prüfungen nachzuweisen, wie z.B. durch 
die Verkehrsuntersuchung für die Freiheitstraße 
durch Brilon Bondzio Weiser aus dem Jahr 2013 
oder auch das Verkehrsgutachten sowie das Gut-
achten zur Luftschadstoff- und Lärmbelastung für 
die Ringstraße aus dem Jahr 2015.  
Hieraus ergibt sich für die Freiheitstraße als auch 
für die Ringstraße, dass eine Reihe der möglichen 
Minderungsmaßnahmen nicht durchführbar sind, da 
ansonsten die Verkehrsmenge nicht abwickelbar 
wäre.   
Die Verlagerung von LKW-Verkehr ist in diesen 
Straßenabschnitten nicht möglich, da sonst man-
gels Ausweichrouten angrenzende Wohngebiete 
mit Verlagerungen belastet würden. 
Zudem müssen an diesen Straßen weitere Belange 
wie die Ver- und Entsorgung berücksichtigt werden, 
die an den meisten großen Straßen nicht nur die 
Gehwegbreiten sondern auch den Fahrbereich in 
Anspruch nehmen und freizuhalten sind. Eine  
Pflanzung von Bäumen, Fahrbahnverlagerung und 
einschränkende Straßenraumgestaltung werden 
dadurch weitgehend unmöglich. 
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Für die Ringstraße sind eine Lärmschutzwand 
und Lärmschutzfenster vorgesehen, die vom 
Investor des DOC getragen werden. Der Auslö-
ser der Maßnahmen ist daher die Zunahme der 
Verkehrsbelastung durch das DOC. Ohne diese 
Planung würden die anderen Maßnahmen aus-
reichen.  

 

 

Die Sanierung der Fahrbahnoberflächen ist für 
die am stärksten belasteten Straßen im Lärmak-
tionsplan aktuell und in den nächsten fünf Jah-
ren nicht geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. b  Kosten: 
Die Erneuerung der Ringstraße ist ohne lärm-
optimierten Asphalt im Investitionsplan 2014 
enthalten und kann daher erst nach Abschluss 
des Lärmaktionsplans erfolgen. 
Lärmmindernde Maßnahmen über Geschwin-
digkeitsreduzierung, Verkehrsumleitung und 
optimierte Ampelschaltung hinaus sind über 
den städtebaulichen Vertrag dem Investor des 
DOC zur Finanzierung anzulasten.  
 

Bei einer Fahrspur je Fahrtrichtung ist eine Verrin-
gerung der Fahrspuren nicht möglich. 
Sowohl die Freiheitstraße, die Lenneper Straße als 
auch die Ringstraße sind  im klassifizierten Stra-
ßennetz als überregional bedeutsam  (Bundesstra-
ße bzw. Landesstraße) eingestuft, und müssen die 
gegebene Verkehrsmenge abwickeln können. Da-
her sind den Verkehrsfluss einschränkende Maß-
nahmen nicht durchführbar.  Die Ringstraße ist im 
Bereich zwischen Trecknase und Rader Straße 
keine Umgehungsstraße für die Autobahn. 

Unabhängig von der Lärmaktionsplanung nach § 47 
a-f BImSchG ist gerade bei großen Bau- und Pla-
nungsvorhaben der Gesundheitsschutz u.a. über 
die 16. BImSchV nachzuweisen. Im Zusammen-
hang mit den Planverfahren zum DOC wurde gut-
achterlich eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte 
nachgewiesen und somit Maßnahmen zum Lärm-
schutz erforderlich. Diese wurden konkret berech-
net und sind in diesem Verfahren zum Schutz der 
Anwohner auszuführen.  

Die Maßnahmen der Maßnahmenliste des Lärmak-
tionsplans wie die Fahrbahnsanierung mit lärmmin-
derndem Asphalt berücksichtigen die Finanzierbar-
keit, Fördermöglichkeiten und zeitliche Umsetzbar-
keit sowie den aktuellen Ausbauzustand, da eine 
Verschwendung von Finanzmitteln gegeben wäre, 
wenn bereits sanierte Fahrbahnoberflächen kurz-
fristig zugunsten des lärmmindernden Asphalts 
wieder umgebaut werden müssten und eine neue 
Fahrbahnoberfläche bereits eine Lärmminderung 
aufweist.  
Es ist vorgesehen, dass  zukünftig bei jeder anste-
henden  Fahrbahnsanierung der Hauptstraßen der 
Einsatz lärmmindernden Asphalts, soweit technisch 
möglich, bevorzugt wird, und Synergieeffekte mit 
anderen Planungen und Förderungen genutzt wer-
den. Die geplante Sanierung der Ringstraße weist 
diese Synergien auf. 

zu 3.b 
Maßnahmen der Fahrbahnsanierung mit lärmopti-
miertem Asphalt sind nicht an den Lärmaktionsplan 
gebunden. Die Erneuerung und Verbesserung der 
Verkehrsverbindung zwischen Trecknase und Ra-
der Straße einschließlich der Kreuzungen Treckna-
se und Rader Straße steht seit Längerem an. Da 
die Umgehung B 229n aufgegeben werden musste, 
erfolgt nun die Ertüchtigung der Kreuzungen und 
der Straße. Sinnvolle Synergieeffekte ergeben sich 
zudem im Zusammenhang mit dem Lärmaktions-
plan und den Planungen zum DOC.   
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3. c Ampelschaltung und SAN LOA: 

Die vorhandene Koordination der Ampelschal-
tungen greift nicht, d.h. der lärmmindernde As-
phalt kann seine Wirkung durch häufige Anfahr-
vorgänge nicht entfalten. 
 

 

 

 

Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 
tags und nachts wäre effektiver.  
Schwerlastverkehr ist von dieser Strecke fern-
zuhalten. 
Die Ringstraße wird wegen der neuen An-
schlussstelle „Blume“ nicht mehr für den Fern-
verkehr benötigt. 
Der Erhalt der Bäume und des Alleecharakters 
ist dadurch möglich, zusätzlich die Schaffung 
von Bauminseln und das Abrücken der Fahr-
streifen von den Gebäuden zur Lärmreduzie-
rung. 

Die Bäume gedeihen. Schäden am Asphalt be-
stehen nur dort, wo zu dicht an den Stamm as-
phaltiert wurde. 

allgemein:  
Durch die Realisierung des DOC werden alle 
Lärmschutzmaßnahmen obsolet, da die Ver-
kehrszunahme die Wirkung aufhebt. Eine sol-
che Maßnahme kann nicht mit öffentlichen 
Geldern finanziert werden. 
 

 

Da aus den unter 3.a erläuterten Gründen weder 
Geschwindigkeitsreduzierung noch Verkehrsum-
leitung in diesem Bereich umsetzbar sind, ist die 
Fahrbahnsanierung mit lärmminderndem As-
phalt das wesentliche Mittel zur Lärmreduktion. 
Eine vernetzte Lichtsignalanlagensteuerung ist 
vorgesehen. Im städtebaulichen Vertrag wird die 
Finanzierung von Lärmminderungsmaßnahmen 
geregelt. 

zu 3.c 
Für den Bereich der Ringstraße ist von Auto-
bahnanschlussstelle Remscheid bis Anschluss-
stelle Lennep eine vernetzte Lichtsignalanlagen-
steuerung vorgesehen. Dennoch können auch 
bei einer Vernetzung der Lichtsignalanlagen wie 
bisher Zu- und Abfahrten den Verkehrsfluss stö-
ren. Im direkten Bereich von Kreuzungen insbe-
sondere mit Lichtsignalanlagen ist lärmmindern-
der Asphalt richtigerweise nicht in vollem Um-
fang wirksam. 

Zur Geschwindigkeitsreduzierung, Verlagerung 
des Schwerlastverkehrs und Fernverkehrsbedarf 
sowie Rückbau und Bauminseln siehe Punkt 
3.a. 

 

 

 

 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

zu allgemein: 
Die im Lärmaktionsplan berücksichtigten und 
aufgeführten Minderungsmaßnahmen für die 
Ringstraße basieren auf den Gutachten zum 
Verkehr und zur Luftschadstoff- und Lärmbelas-
tung zum Bebauungsplanverfahren 657 (DOC) 
und wurden nach den geltenden gesetzlich vor-
geschriebenen Untersuchungs- und Berech-
nungsverfahren anhand verschiedener Ver-
kehrsführungsszenarien und wissenschaftlich 
fundierter Verkehrsprognosen sowie aktueller 
Verkehrszahlen ermittelt.. 
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04.02.2016, 
Nr. 9, privat 

1. Die Mitwirkung der Öffentlichkeit an der Lärm-
aktionsplanung wird mit Beschluss zur Baum-
fällung an der Ringstraße am 9.12.2015 ad ab-
surdum geführt, da Einwände durch Bürger 
nicht mehr geäußert werden können. 

 

2. Lärmkarten nach § 47c Abs. 4 BImSchG sind 
alle fünf Jahre und nach Bedarf zu überarbei-
ten, insbesondere, wenn sich signifikante Än-
derungen zur Anzahl der belasteten Betroffe-
nen, der Bebauung oder der Verkehrsverhält-
nisse ergeben. Durch die Planungen zum DOC 
ergeben sich Änderungen der Bebauung und 
des Verkehrsaufkommens. Diese werden bei 
der vorliegenden Lärmaktionsplanung nicht be-
rücksichtigt, daher ist anzunehmen, dass sich 
hinsichtlich Priorisierung nicht nur bei der 
Ringstraße sondern auch weiteren, nicht auf-
geführten Straßen, Änderungen ergeben. 
Es ist auch zu prüfen, ob der Luftreinhalteplan 
überarbeitet werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die beschlossene Baumentfernung an der 
Ringstraße wird mit dem Lärmaktionsplan be-
gründet, der sich zum Zeitpunkt des Beschlus-
ses noch in der Offenlage befand. Daher ist der 
Beschluss zu beanstanden. 

 

 

 

 

 

 

4. Die Priorisierung der Ringstraße im Lärmakti-
onsplan wurde von Nr. 11 auf Nr. 1 verschoben 
mit der Begründung, dass die finanziellen Mittel 
im Haushalt bereitstehen.  
Ein Beschluss der politischen Gremien nach 
GO § 59 zur Ausführung der Sanierungsmaß-
nahme für die Ringstraße liegt nicht vor. 
Der Investitionsplan sieht keine Mittel für die 
Nr. 1 der Priorisierung, die Freiheitstraße, vor. 
Der Lärmaktionsplan verliert somit  seine 

zu 1.  
Die Sanierung der Ringstraße zwischen Treck-
nase und Rader Straße ist bereits seit vielen 
Jahren in der Planung und wurde durch die Nie-
derlegung der Alternative B 229n wieder aktuell 
erforderlich.  Der Ausbau der Ringstraße ist 
rechtlich ein eigenständiges Verfahren. 

zu 2.  
Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung nach § 
47 a-f BImSchG haben zum Ziel, Lärmprobleme 
u.a. aus dem Straßenverkehr aufzuzeigen und 
diesen durch Maßnahmen entgegenzuwirken. 
Hinsichtlich der zugrunde gelegten Verkehrszah-
len und Bebauung gilt zunächst der Ist-Stand. 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nach 
den geltenden nationalen Gesetzen und Vor-
schriften wie z.B. der 16. Bundesimmissions-
schutzverordnung. Nach diesen Vorschriften sind 
bauliche und verkehrliche Änderungen strengen 
Vorgaben und Grenzwerten unterworfen, deren 
Einhaltung nachzuweisen ist. Für das geplante 
DOC liegen sowohl Verkehrs- als auch Immissi-
onsgutachten nach den vorgeschriebenen Unter-
suchungs- und Berechnungsmethoden vor und 
wurden Maßnahmen zur Lärmminderung und zur 
Einhaltung der Grenzwerte entwickelt. Diese sind 
in den Lärmaktionsplan aufgenommen worden. 
Die Ermittlung der Luftschadstoffimmissionen hat 
keine Überschreitung der Grenzwerte ergeben. 
Der geltende Luftreinhalteplan ist nicht berührt. 
Nach § 47 a-f BImSchG wurde im Lärmaktions-
plan das Hauptstraßennetz betrachtet. Neben-
straßen sind nicht Gegenstand. 

zu 3.   
Maßnahmen der Fahrbahnsanierung sind nicht 
an den Lärmaktionsplan gebunden und eigen-
ständige Bau- und Genehmigungsverfahren. Der 
Lärmaktionsplan nimmt diese Maßnahmen auf, 
so dass sich Synergieeffekte ergeben.  Der 
Lärmaktionsplan zeigt in erster Linie die strategi-
schen Bemühungen der jeweiligen Kommune 
auf, Lärmprobleme im Sinne des § 47 a-f BIm-
SchG zu behandeln. Die Sanierung der Ring-
straße zwischen Trecknase und Rader Straße ist 
bereits seit vielen Jahren in der Planung und 
wurde durch die Niederlegung der Alternative B 
229n wieder aktuell erforderlich.   

zu 4.   
Die Priorisierung der Ringstraße ist und bleibt im 
Lärmaktionsplan weiterhin auf Nr. 11. Diese ist 
nach den Vorgaben des § 47 a-f BImSchG vor-
genommen worden und weist Betroffenheiten 
und Belastungsschwerpunkte aus. Der Lärmakti-
onsplan  zeigt in erster Linie Strategien und 
Maßnahmen der jeweiligen Kommune auf, 
Lärmprobleme im Sinne des § 47 a-f BImSchG 
zu behandeln. Die Umsetzung von Maßnahmen 
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 Bedeutung und Legitimation. Zudem enthält er 
keine zeitliche und finanzielle Planung zur Um-
setzung der Maßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allgemein: 
Die Abarbeitung der Maßnahmen des Lärmak-
tionsplans gemäß Prioritätenliste wird nicht er-
folgen. Eine Überarbeitung und erneute Offen-
lage aus diesem Grund ist erforderlich. 

. 

 

muss jedoch gerade bei größeren Projekten mit 
entsprechendem Kostenvolumen Synergieeffekte 
berücksichtigen, die bei der Ringstraße durch die 
Aufgabe der B 229n, dem technischen Zustand, 
der baulichen, verkehrlichen und lärmtechni-
schen Veränderungen im Rahmen der DOC-
Bebauung sowie der Anforderungen der Lärmak-
tionsplanung gegeben sind. Damit sind die finan-
ziellen Mittel wirtschaftlich effektiv einsetzbar und 
auch der Gesundheitsschutz erreichbar.  
Der Lärmaktionsplan enthält in der Maßnahmen-
liste bereits eine Zeitplanung, insbesondere für 
die Sanierung der betroffenen Straßen. Die kon-
krete Umsetzung, Finanzierung und Abwicklung 
unterliegt jedoch jeweils den aktuellen Bedin-
gungen hinsichtlich  der personellen, finanziellen, 
planungs- und fördertechnischen Möglichkeiten. 
Mit Beschluss des Investitionsplans ist die Sanie-
rungsmaßnahme Ringstraße bereits im Jahr 
2014 beschlossen worden. 
Für den Umbau der  Freiheitstraße waren in den 
vergangenen Jahren Fördermittel im Zusam-
menhang mit verschiedenen Planungen zur 
Stadtteilsanierung beantragt, aber nicht bewilligt 
worden. Aufgrund des großen Kostenvolumens 
kann die Finanzierung des Umbaus nicht ohne 
Weiteres aus dem laufenden städtischen Haus-
halt geleistet werden. Ein Teil der Planung, die 
Erneuerung und Optimierung der Lichtsignalan-
lagen zur Verbesserung des Verkehrsflusses, ist 
kurzfristig vorgesehen. 

zu allgemein: 
Im Lärmaktionsplan wurde bereits ausgeführt, 
dass die Ausführung der Maßnahmen von den 
finanziellen, technischen, planerischen und per-
sonellen Gegebenheiten abhängt und Förder-
möglichkeiten und Synergieeffekte zur Kosten-
einsparung ausgeschöpft werden sollen. 
Zur Frage der Prioritätenliste und Zeitplanung 
siehe Punkt 4. 
Eine erneute Offenlage ist nicht erforderlich. 

04.02.2016, 
Nr. 10, 
Bürgerinitiative 
Lennep e.V. 

Freiheitstraße: 
Die Lärm- und Schadstoffbelastung wurde 
durch Messungen des LANUV bestätigt. 
Der Umbau der Freiheitstraße war geplant und 
Finanzmittel bereitgestellt. Die Abarbeitung der 
Priorisierung und der Gesundheitsschutz spie-
len keine Rolle. 

 

 

 

 
 
 

zu Freiheitstraße: 
Die Lärmbelastung wurde gemäß § 47 a-f BIm-
SchG durch die Stadt Remscheid berechnet und 
in Lärmkarten dargestellt. Eine Messung liegt 
nicht vor. 
Für den Umbau der Freiheitstraße waren in den 
vergangenen Jahren Fördermittel im Zusam-
menhang mit verschiedenen Stadtumbauplanun-
gen eingeworben, aber versagt worden.  Auf-
grund des großen Kostenvolumens kann die Fi-
nanzierung des Umbaus nicht ohne Weiteres aus 
dem laufenden städtischen Haushalt geleistet 
werden. Ein Teil der Planung, die Erneuerung 
und Optimierung der Lichtsignalanlagen zur Ver-
besserung des Verkehrsflusses, ist kurzfristig 
vorgesehen. 
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Bergisch Born: 
Die Umgehungsstraße B 51n ist auf unterste 
Priorität gestuft worden, u.a. weil der Ausbau 
der Trecknase-Kreuzung wegen der Planungen 
zum DOC vorgezogen wurde. 

 

 

 

 

 

 
Ringstraße: 

Alle Maßnahmen im Lärmaktionsplan zur Ring-
straße sind auch im Gutachten zum DOC Len-
nep enthalten.  Die Ringstraße liegt in der Prio-
rität des Lärmaktionsplans erst an 11. Stelle, 
andere Straßen haben eine höhere Anzahl 
Lärmbetroffener. Der jetzt vorgesehene Aus-
bau der Ringstraße ist daher ausschließlich auf 
die DOC-Planung zurückzuführen. Der Ge-
sundheitsschutz der Anwohner steht nicht im 
Vordergrund. 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Priorisierung ist nach den Vorgaben des § 
47 a-f BImSchG vorgenommen worden und 
weist Betroffenheiten und Belastungsschwer-
punkte aus. Der Lärmaktionsplan zeigt in erster 
Linie Strategien und Maßnahmen der jeweiligen 
Kommune auf, Lärmprobleme im Sinne des § 47 
a-f BImSchG zu behandeln. Die Umsetzung von 
Maßnahmen muss jedoch gerade bei größeren 
Projekten mit entsprechendem Kostenvolumen 
Synergieeffekte berücksichtigen, damit die fi-
nanziellen Mittel wirtschaftlich effektiv eingesetzt 
und auch der Gesundheitsschutz erreicht wer-
den können.  

zu Bergisch Born: 
Die Umgehung B 51n wurde im Bundesver-
kehrswegeplan 2015 als zu untersuchende Stre-
cke vorgeschlagen. (Der BVWPlan ist noch nicht 
abschließend bewertet, Referentenentwurf steht 
noch aus.) Eine Rückstufung ist nicht erfolgt. 
Planungen zum Umbau der Trecknase-Kreuzung 
laufen bereits seit vielen Jahren, u.a. wurden be-
reits 2010 Umbauvarianten für den Kreuzungs-
bereich gutachterlich unter Beteiligung von Stra-
ßen NRW geprüft. Der Umbau wurde mit der 
Aufgabe der Umgehungsstraße B229n im Jahr 
2012 unabhängig von anderen Planungen erfor-
derlich. 

zu Ringstraße: 
Die Priorisierung ist nach den Vorgaben des § 
47 a-f BImSchG vorgenommen worden und 
weist Betroffenheiten und Belastungsschwer-
punkte aus. Der Lärmaktionsplan zeigt in erster 
Linie Strategien und Maßnahmen der jeweiligen 
Kommune auf, Lärmprobleme im Sinne des § 47 
a-f BImSchG zu behandeln. Die Umsetzung von 
Maßnahmen muss jedoch gerade bei größeren 
Projekten mit entsprechendem Kostenvolumen 
Synergieeffekte berücksichtigen, damit die fi-
nanziellen Mittel wirtschaftlich effektiv eingesetzt 
und auch der Gesundheitsschutz erreicht wer-
den können.      
Dadurch wird auch vermieden, dass Lärmschutz 
an den weiteren betroffenen Straßen nicht aus-
geführt würde, wenn es bei einer Maßnahme 
höherer Priorität zu Verzögerungen käme.  
Unabhängig von der Lärmaktionsplanung nach § 
47 a-f BImSchG sind bei Bau- und Planungsvor-
haben gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
herzustellen. 
Die Sanierung der Ringstraße zwischen Treck-
nase und Rader Straße ist bereits seit vielen 
Jahren in der Planung und wurde durch die Nie-
derlegung der Alternative B 229n wieder aktuell 
erforderlich.  Der Ausbau der Ringstraße ist 
rechtlich ein eigenständiges Verfahren.  
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Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

 Es wird angeregt, kostengünstigere Maßnah-
men einzurichten: ein Durchfahrverbot für 
Schwerlastverkehr, eine Tempo-30-Zone mit 
Baum-  oder Blumeninseln und Schwellen. 

      

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Koordination der Ampelschal-
tungen greift nicht, d.h. der lärmmindernde As-
phalt kann seine lärmmindernde Wirkung durch 
häufige Anfahrvorgänge nicht entfalten. 

 

 

 

 

 
Kölner Straße: 

Im Lärmaktionsplan ist eine Umlenkung des 
LKW-Verkehrs über die Robert-Schumacher-
Straße vorgesehen, die auch als Ersatzstandort 
für Veranstaltungen diskutiert wird. 
 
 

 

 

 

Nach dem Umbau der Kreuzung Trecknase wird 
die Zufahrt in die Kölner Straße durch zwei Ab-
biegespuren stärker belastet als bisher und führt 
zu höherer Lärmbelastung. 

 

 

Aufgrund der zu erwartenden Staus auf der 
Ringstraße wird die Kölner Straße zur Aus-
weichstrecke für Auswärtige.  
 

 

 

 

 

   Die Verlagerung von LKW-Verkehr ist in diesem 
Straßenabschnitt nicht möglich, da sonst mangels 
Ausweichrouten angrenzende Wohngebiete mit 
Verlagerungen belastet würden. 
Die Ringstraße ist für diesen Bereich im klassifi-
zierten Straßennetz als überregional bedeutsam 
und Bundesstraße eingestuft  und muss die gege-
bene Verkehrsmenge abwickeln können. Daher 
sind den Verkehrsfluss einschränkende Maßnah-
men nicht durchführbar.  Zudem müssen an die-
sen Straßen weitere Belange wie die Ver- und 
Entsorgung berücksichtigt werden, die an den 
meisten großen Straßen nicht nur die Gehweg-
breiten sondern auch den Fahrbereich in An-
spruch nehmen und freizuhalten sind. 

   Für den Bereich der Ringstraße ist von Auto-
bahnanschlussstelle Remscheid bis Anschluss-
stelle Lennep anstelle der bisherigen Lichtsignal-
anlagen-Koordination eine vernetzte Lichtsignal-
anlagensteuerung vorgesehen. Dennoch können 
auch bei einer Vernetzung der Lichtsignalanlagen 
wie bisher Zu- und Abfahrten den Verkehrsfluss 
stören.  Im direkten Bereich von Kreuzungen ins-
besondere mit Lichtsignalanlagen ist lärmmin-
dernder Asphalt richtigerweise nicht in vollem Um-
fang wirksam. 

zu Kölner Straße: 
Die Umlenkung von LKW-Verkehr über die Ro-
bert-Schumacher-Straße ist als Prüfauftrag in den 
Lärmaktionsplan aufgenommen. Grundlage für die 
Umsetzung ist eine Betrachtung des gesamten 
Bereichs Kölner Straße, Robert-Schumacher-
Straße, Poststraße u.a. sowie die Berücksichti-
gung weiterer Aspekte wie Ersatzstandort für Ver-
anstaltungen, Zulieferverkehr, „Konzept Boulevard 
Kölner Straße“, Anbindung Park-and-ride, bauli-
che Entwicklungen. 
 
Die Neuplanung des Knotenpunkts Trecknase 
verbessert die bereits seit Langem bestehenden 
Verkehrsprobleme in diesem Bereich. Zwei Ab-
biegespuren bieten mehr Platz zum Aufstellen der 
ankommenden Fahrzeuge und vermindern ledig-
lich einen längeren Rückstau auf der Lenneper 
Straße. Eine höhere Kfz-Anzahl und eine höhere 
Lärmbelastung ist dadurch nicht gegeben. 

Für die Ringstraße werden Maßnahmen zur Ver-
kehrsverflüssigung getroffen, indem die relevan-
ten Kreuzungen verbessert werden und die Licht-
signalanlagen der Strecke vernetzt werden. 
Dies ist bereits mit der heutigen Situation begrün-
det. Die Verkehrsführung zum DOC wird über ein 
Parkleitsystem mit deutlicher Beschilderung über 
die kürzere Strecke mit direkter Anbindung zu 
Parkmöglichkeiten des DOC über die Ringstraße 
gelenkt. Das DOC selbst wird ebenfalls ausge-
schildert werden. 
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Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

 Es wird angeregt, eine einzelne Linksabbieger-
spur mit Hinweis auf Tempo-30-Zone beizube-
halten oder Anliegerverkehr einzurichten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einziehung der Wupperstraße führt zu Anlie-
ferverkehr u.a. für das ehemalige Hertiegebäude 
über innerstädtische Straßen. 

 

 

 

 

Finanzen: 
Die höheren Kosten für lärmmindernden Stra-
ßenbelag, der an einigen Straßen des Lärmakti-
onsplans vorgesehen ist, sowie die Folgekosten, 
sind zu berücksichtigen.  
 
Es wird angeregt, einen Zeit- und Finanzplan zur 
Abarbeitung der Prioritätenliste sowie eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse zu erstellen, der die Unter-
halts- und Folgekosten und die geringere Wirk-
samkeitsdauer durch Abriebeinlagerungen be-
rücksichtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere geeignete Maßnahmen können Ge-
schwindigkeitsreduzierungen, intelligente Am-
pelschaltungen, Verlagerung des Schwerlast-
verkehrs auf die Autobahn und andere geeigne-
te Strecken sein. 
 

Zwei Abbiegespuren bieten mehr Platz zum Auf-
stellen der ankommenden Fahrzeuge und vermin-
dern den heute bereits in Spitzenzeiten vorhande-
nen Rückstau auf der Lenneper Straße.   
Ein Hinweis auf eine Geschwindigkeitsreduzierung 
in einer Seitenstraße ist nach Straßenverkehrs-
ordnung nicht vorgesehen. Ziel einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung ist in erster Linie die Ver-
kehrssicherheit.  
Die Kölner Straße ist eine innerstädtische Ge-
meindestraße, die im Kernbereich Lennep den 
Verkehr abwickeln und verteilen muss. Als Anlie-
gerstraße ist dies nicht mehr möglich und würde 
zu Behinderungen im angrenzenden Straßennetz 
führen. 
 
Verkehrszählungen in der Wupperstraße haben 
ergeben, dass 60 bis 80% des Schwerlastver-
kehrs Linienbusse sind (rund 14 Fahrten pro 
Stunde). Diese werden zukünftig über Mühlen-
straße, Spielberggasse und Am Stadion geführt. 
Aus diesen Zahlen und der Verkehrssituation ist 
nicht mit verstärktem LKW-Verkehr über inner-
städtische Straßen aufgrund des Wegfalls der 
Wupperstraße zu rechnen. 

zu Finanzen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Lärmaktionsplan enthält in der Maßnahmen-
liste bereits eine Zeitplanung, insbesondere für die 
Sanierung der betroffenen Straßen. Die konkrete 
Umsetzung, Finanzierung und Abwicklung unter-
liegt jedoch jeweils den aktuellen Bedingungen 
hinsichtlich  der personellen, finanziellen, pla-
nungs- und fördertechnischen Möglichkeiten. Im 
Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse wurden die 
Planungen zu Straßensanierungen mit den Anfor-
derungen des Lärmschutzes nach §47 a-f BIm-
SchG abgeglichen und aufeinander abgestimmt. 
Im Rahmen der Straßensanierung fallen geringe 
Mehrkosten für lärmmindernden Asphalt an. 
Abriebeinlagerungen sind  bei lärmmindernden 
Asphalten für den innerstädtischen Bereich nicht 
gegeben, daher fallen im Vergleich zu herkömmli-
chem  Straßenbelag keine weiteren Unterhalts- 
und Folgekosten an.  

Die Ringstraße ist für diesen Bereich im klassifi-
zierten Straßennetz als überregional bedeutsam 
und Bundesstraße eingestuft, und muss die gege-
bene Verkehrsmenge abwickeln können. Daher 
sind den Verkehrsfluss einschränkende Maßnah-
men nicht durchführbar.  Zur intelligenten Ampel-
schaltung siehe Punkt „Ringstraße“. 
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Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

 Aufgrund der Sanierung der Ringstraße müssen 
andere, stärker lärmbelastete Straßen auf eine 
Sanierung warten. Die Gesundheit der Men-
schen ist dort massiv bedroht. 

 

 

 

 

 

 

allgemein: 
Mit der Realisierung des DOC sind alle geplan-
ten Lärmschutzmaßnahmen wirkungslos. 
 
 

 

 

 

 

Es wird angeregt, den Lärmaktionsplan nach 
Prioritäten abzuarbeiten. 

 

 

 

Die Priorisierung ist nach den Vorgaben des § 47 
a-f BImSchG vorgenommen worden und weist 
Betroffenheiten und Belastungsschwerpunkte aus. 
Die Umsetzung von Maßnahmen muss jedoch 
gerade bei größeren Projekten mit entsprechen-
dem Kostenvolumen Synergieeffekte berücksichti-
gen, damit die finanziellen Mittel wirtschaftlich ef-
fektiv eingesetzt und auch der Gesundheitsschutz 
erreicht werden können.  Dadurch wird auch ver-
mieden, dass Lärmschutz an den weiteren be-
troffenen Straßen nicht ausgeführt würde, wenn es 
bei einer Maßnahme höherer Priorität zu Verzöge-
rungen käme.  

zu allgemein: 
Die im Lärmaktionsplan berücksichtigten und auf-
geführten Minderungsmaßnahmen für die Ring-
straße basieren auf den Gutachten zum Verkehr 
und zur Luftschadstoff- und Lärmbelastung zum 
Bebauungsplanverfahren 657 (DOC) und wurden 
nach den geltenden gesetzlich vorgeschriebenen 
Untersuchungs- und Berechnungsverfahren an-
hand verschiedener Verkehrsführungsszenarien 
und –prognosen sowie aktueller und prognostizier-
ter Verkehrszahlen ermittelt.  

Die Priorisierung ist nach den Vorgaben des § 47 a-
f BImSchG vorgenommen worden und weist Betrof-
fenheiten und Belastungsschwerpunkte aus. Der 
Lärmaktionsplan zeigt in erster Linie Strategien und 
Maßnahmen der jeweiligen Kommune auf, Lärm-
probleme im Sinne des § 47 a-f BImSchG zu be-
handeln. Die Umsetzung von Maßnahmen muss 
jedoch gerade bei größeren Projekten mit entspre-
chendem Kostenvolumen Synergieeffekte berück-
sichtigen, damit die finanziellen Mittel wirtschaftlich 
effektiv eingesetzt und auch der Gesundheitsschutz 
erreicht werden können.  Dadurch wird auch ver-
mieden, dass Lärmschutz an den weiteren betroffe-
nen Straßen nicht ausgeführt würde, wenn es bei 
einer Maßnahme höherer Priorität zu Verzögerun-
gen käme. 

05.02.2016, 
Nr. 11,  
Bergischer Natur-
schutzverein e.V. 

Die Betrachtung von Stadtgrün im Zusammen-
hang mit einer Lärmtoleranz wird begrüßt. 

Stadtgrün sollte bis in die Wohnbereiche gesi-
chert werden. 

Dieser Aspekt ist mit der Festlegung der „ruhigen 
Gebiete“ im Lärmaktionsplan erfüllt und wird in der 
Fortschreibung des Lärmaktionsplans weiter entwi-
ckelt. 

18.02.2016, 
Nr. 12, 
Strassen.NRW 

Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes werden in Nordrhein-
Westfalen nach den Vorgaben der VLärmSchR-
97 und abhängig von zur Verfügung  stehender 
Haushaltsmittel gewährt. Die Angaben einer 
Lärmkartierung, insbesondere aus der Umge-
bungslärmrichtlinie, reichen zur Beurteilung u.a. 
aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen nicht 
aus. 

Hinsichtlich „ruhiger Gebiete“ besteht kein An-
spruch auf Lärmschutz nach der VLärmSchR-97. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und wurde wegen der Relevanz des Trägers öffent-
licher Belange als zuständiger Baulastträger für 
Bundesfernstraßen trotz verspäteten Eingangs 
aufgenommen. 
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Datum Anregung/Vorschlag Bewertung 

  

Hinsichtlich lärmoptimierter Fahrbahnbeläge im 
innerstädtischen Bereich liegen für den soge-
nannten LOA noch keine ausreichenden Erfah-
rungen vor, so dass noch keine Einstufung als 
Standardfahrbahnbelag erfolgt ist. 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW nimmt die 
im Lärmaktionsplan vorgesehenen Maßnahmen 
zur Lärmminderung zur Kenntnis. Es kann jedoch 
kein Einvernehmen vorausgesetzt werden, daher 
besteht kein Anspruch auf Maßnahmen an Stra-
ßen in der Baulast des Landes und des Bundes. 
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9. Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Lärmaktionsplan der sogenannten zweiten Stufe für das Stadtgebiet Remscheid umfasst 
die beiden relevanten Lärmquellen des Straßenverkehrs und des Schienenverkehrs und integriert die 
Vorarbeiten des ersten Lärmaktionsplans. Mit der zweiten Stufe ist Remscheid als Ballungsraum definiert 
und behandelt Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. Damit ist fast 
das ganze Hauptstraßennetz betroffen. 
Der Lärmaktionsplan wird nach den mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie vorgegebenen Fristen alle fünf 
Jahre  überarbeitet und fortgeschrieben. Die Öffentlichkeit beteiligt sich im Rahmen einer Offenlage an 
der Erarbeitung des Lärmaktionsplans.   

In Remscheid besteht eine Schienenverkehrsstrecke, die vorrangig von Personenverkehr, aber auch von 
Güterverkehr durch lokale Betriebe genutzt wird. Diese Strecke wurde in den letzten Jahren fast vollstän-
dig saniert, so dass sowohl Gleise und Schotterbett, Weichen, Haltestellen und Bahnsteige, die einge-
setzten Züge und zuletzt auch die größte Brücke – die Müngstener Brücke – auf dem neuesten techni-
schen und lärmmindernden Stand sind. 

Für den Straßenverkehr wurde in den Gesprächen und Überlegungen zu lärmmindernden Maßnahmen 
mit den Zuständigen der Stadtverwaltung aus den Bereichen Stadt- und Verkehrsplanung, Straßen- und 
Brückenbau, Umwelt und Straßenverkehrsbehörde deutlich, dass bereits seit längerem wesentliche Ele-
mente einer lärmarmen Stadt- und Verkehrsplanung verfolgt und umgesetzt werden: Das aktuelle Haupt-
verkehrsstraßennetz ist  in seinem Umfang auf das kleinste mögliche Maß reduziert, der Verkehr dadurch 
gebündelt und Ausweichverkehr und Verlärmung der angrenzenden Bereiche bautechnisch, topografisch 
oder straßenverkehrsrechtlich beschränkt. Des Weiteren besteht ein stadt- und verkehrsplanerischer 
Grundsatz, eine weitere Stadtentwicklung so weit wie möglich lärmarm zu gestalten und ruhige Gebiete 
zu erhalten. 
Dies wird mit einigen im gesamten Stadtgebiet wirksamen Maßnahmen des Lärmaktionsplans wie zu den 
Themen Tempo-30-Zonen und ruhige bebaute Gebiete fortgeführt und erweitert. 

Die Topografie macht den motorisierten Straßenverkehr auch in Zukunft als wesentlichen Verkehrsträger 
erforderlich. Gerade deswegen muss ein Schwerpunkt für alternative Mobilität auch zukünftig auf dem 
öffentlichen Personennahverkehr und attraktiven, sicheren Fußwegeverbindungen und Erreichbarkeiten 
und Zugänglichkeiten von Gebäuden und Bereichen liegen. 

Die Konzentration des Verkehrs auf ein reduziertes Netz verursacht dort andererseits erhebliche Lärm-
probleme. Mit der Lärmkartierung nach der Umgebungslärmrichtlinie aus dem Jahr 2012 wurde deutlich, 
dass fast alle Strecken von Lärmbelastungen über 70 dB(A) ganztags (LDEN) und 60 dB(A) nachts (LNIGHT) 
betroffen sind, teilweise auch über 75/65 dB(A).     
Schallpegel über diesen Werten sind medizinisch nachgewiesen und in der Rechtsprechung anerkannt 
gesundheitsgefährdend. Die Lärmaktionsplanung stellt daher im ersten Schritt darauf ab, diese Belas-
tungsspitzen zu senken.  Mittel- und langfristig sind diese Grenzen nach den Anforderungen der Umge-
bungslärmrichtlinie und den Empfehlungen mindestens auf 65/55 dB(A) auszurichten und für die Fort-
schreibung des Lärmaktionsplans zu beachten. 

Vorrangig wird unter den konkreten Maßnahmen die technische Möglichkeit genutzt, Fahrbahnoberflä-
chen instand zu setzen und den Einsatz lärmmindernden Asphalts vorzusehen. Aus finanziellen und per-
sonellen Gründen unterliegt dies hinsichtlich der Umsetzbarkeit einem Zeitplan, der für den Lärmaktions-
plan überarbeitet und angepasst wurde.  
In vielen Bereichen besteht bereits eine Taktung benachbarter Lichtsignalanlagen zur Verkehrsverflüssi-
gung. Die vernetzte Steuerung wird für die Freiheitstraße und die Ringstraße vorgesehen.  
Als weiteres bautechnisches Element wird die Möglichkeit von Kreisverkehren regelmäßig geprüft und 
soweit möglich, umgesetzt. Im Hauptstraßennetz ist in der Königstraße ein Kreisverkehr umgesetzt wor-
den und für die Barmer Straße an der Kreuzung Eisernstein geplant. 

Vor allem nachts bestehen an vielen Strecken bis zur Durchführung einer geplanten Fahrbahnsanierung 
aber auch bei bereits vorhandener Sanierung im Ergebnis einer überschlägigen rechnerischen Überprü-
fung nach RLS90 gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen über 60 dB(A). In diesen Fällen wird eine 
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Geschwindigkeitsbeschränkung vorgesehen, deren Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde im 
Einzelfall geprüft werden muss.  

Zusätzlich wird ein Lärmschutzfensterprogramm für die ermittelten Gebäude der Belastungsschwerpunk-
te der Priorität 1 und 2 angeboten, um die Möglichkeit eines sicheren Gesundheitsschutzes zu bieten.  

Die Umgebungslärmrichtlinie erkennt die Erfordernis eines funktionierenden Straßennetzes mit motori-
siertem Individualverkehr als Teil einer städtischen Lärmminderungsstrategie durchaus an.  
Darüber hinaus muss jedoch erkennbar werden, dass die Zunahme von Lärmbelastungen vermieden 
wird und ruhige Bereiche als Lärmerholungszonen für die Bevölkerung ausgewiesen und geschützt wer-
den. In Remscheid bestehen viele Bereiche wie Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete oder ver-
kehrsberuhigte Wohnbereiche, die in diesem Sinne als ruhige Bereiche angesehen werden können. Mit 
diesem Lärmaktionsplan werden innerstädtische Grünflächen und Parks als ruhige Gebiete ausgewiesen 
und weitere Bereiche mit Wohnbebauung unter noch zu bestimmenden Kriterien zukünftig hinzugenom-
men. 
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Anhang 

Karte 1 – Lärmkartierung 2012 – berechnete Straßen und Schienenwege und DTV/ Anteil schwere LKW 

Karte 2 – Belastungsschwerpunkte an Hauptverkehrsstraßen, ganztags (LDEN) über 70 dB(A) und nachts 
(LNIGHT) über 60 dB(A) 

Karte 3 – Ruhige Gebiete – innerstädtische Erholungsflächen 

Karte 4 – Potentiell ruhige Gebiete – Landschafts- und Naturschutzgebiete 

 


